


ZUM TAHRESV/ECHSEL

Im abgelaufenen Jahre hat es den Angehörigen der Niedersäcihsischen Ver-
messungs- und Katasterverwaltung an Arbeit wieder nidrt gemangelt. \Wenn

wir an der Jahreswende auf den Umfang des Geleisteten zurücl<blicl<en, dürfen
wir zufrieden und stolz sein. Dodr vieles blieb unerledigt auf den einzelnen
Arbeitsplätzen liegen. Statistisdr zusammengefaßt ergeben sich Rückstände
von einem bedrückenden Ausmaß. Es ist im Grunde genommen immer das
gleidre Bild, das unsere Verwaltung in dieser Hinsicht beim Jahresrückblick
bietet.

Hinzu kommt, daß unser Aufgabenbereich vielfältiger geworden ist. Bei den
Katasterämtern ist vor allem die Bewertungstätigkeit erweitert worden und
stärker in den Vordergrund getreten. In der Landesvermessung ist die Arbeit
an neuen Kartenwerken in vollem Gange.

Das vor einem Jahr in Kraft getretene Vermessungs' und Katastergesetz
macht neue Ausführungsbestimmungen und die Uberarbeitung fast aller An-
weisungen erforderlicJr, die möglichst im kommenden Jahre veröffentlicht
werden sollen. Dies wird uns eine Gelegenheit sein, weitere Vereinfadrungs-
maßnahmen zu erwägen und zu berücl<sichtigen.

Auf dern Gebiet der Mechanisierung erwarten wir uns im kommenden Jahre
durch ein neues automatisches Kartiergerät eine wesentliche Hilfe bei der
Erneuerung des Flurkartenwerks, die durch das Bundesbaugesetz besonders
dringend geworden ist. Die Möglichkeiten weiterer Rationalisierung durch
andere Geräte kleinerer oder größerer Art wollen wir dabei nie aus den
Augen verlieren.

Das alles wird aber nur dann in vollem Umfang und in befriedigender §7eise
Früdrte tragen, wenn wir uns auch weiterhin persönlich nach Kräften bemü-
hen, den von uns erwählten Beruf auszufüllen.

Dafür, daß alle Angehörigen unserer Verwaltung im abgelaufenen Jahre mit-
geholfen haben, die uns gestellten Aufgaben recht zv erfüllen, gilt Ihnen
allen mein besonderer Dank, den icJr mit meinen besten \Wünschen für ein
glücl(liches und erfolgreiches Jahr 1963 verbinden möc-hte.

Hannover, im Januar 1963

gez. Professor Dr. Nittinger
Ministerialrat
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TREFFEI.{
der Niedersächsisdren Vermessungs- und Katasterverwaltung

Das sechste Treffen der Niedersädr-

sisdren Vermessungs- und Kataster-

verwaltung wird voraussichtliih am

15. MARZ 1963 IN HANNOVER

stattffnden. Alles §üreitere liegt in den

bewährten Händen unseres Festaus-

scihusses.

Die Dienststellen derVerm es sun gs- und

Katasterverwaltung bitte i&, diesen

Termin bei der Planung ihrer Betriebs-

ausflüg e zu berücksichtigen.

Idr wünsche schon jetzt diesem Treffen

einen erfolgreichen Verlauf und hoffe

auf ein frohes §Tiedersehen mit mög-

lichst vielen Angehörigen unserer Ver-

waltung.

PROFESSOR DR. NITTINGER
Ministerialrat
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Erfahrungen mit dem Gesetz über Unsc}adlic}keitszeugnisse *)

Von Oberregierungsverrnessungsrat El s tn er, Katasteramt Osterode

Das Gesetz über Unsdrädlidrkeitszeugnisse vom 4. Juli 1961 hat die versdriedenen
Vorsdrriften der früheren Länder innärhalb Niedersadrsens vereinheitlidrt und teil-
weise audr erweitert.

Das Zel des Gesetzes ist vor allem, die Veräußerung kleinerer Trennstüd<e eines
belasteten Grundstüd<s zu erleidrtern. De Erwerber soldrer kleinen Teilstüd<e
wollen meist die auf dem Hauptgrundstüd< ruhenden Lasten nidrt mit übernehmen.
Zum anderen werden die Beiedrtigten dieser Lasten der lastfreien Absdrreibung
nidrt gern oder gar nidrt zustimmen. Pfandentlassungen 

-(die 
ja vor einem Notar

"org.io.."n wirden müßten) erfordern aber viel Aufwand, Zeit und Kosten.
Deierr, der Sad.re nadr nidrt angemesse{ren, großen Aufwand zu ersparenr ist also
der Sinn der Unsdrädlidtkeitszeugnisse. Sie'ersetzen die sonst erfordedidre Zu-
stimmung der Beredrtigten.

Der Grundgedanke des Gesetzes vom 4. Juli 1961, der im § 1 zurn Ausdrud<
kommt, ist iidrt neu, sondern audr im Art. 120 EGBGB enthalten. Dort ist jedodr
,ugelassen, daß dieser Gedanke nidrt einheitlidr innerhalb des Deutsdren Reidres
duidrgeführt zu werden braudrt, sondern daß die land9sgesetzlidlen Vorsdrriften
unberiihrt bleiben. So wurde in den im Land Niedersadrsen aufgegangenen frühe-
ren Ländern die pfandfreie Absdrreibung auf Grund von Unsdrädlidrkeitszeugnissen
ver§dlieden gehandhabt. Die ehemaligen Länder Braunsdrweig, oldenburg und
Sdraumburg-Ijppe haben hierzu bei Inkrafttreten des BGB neue Vorsdriften
erlassen, d[ eisien beiden durdr Ausftihrungsgesetze zum BGB und das letztere
(sdraumburg-Lippe) in einem besonderen Gesetz. Das frühere Land Preußen hat
d"g.g.n die damils bereits bestehenden Vorsdrriften zu dieser Materie aufredrterhal-
t.i.'D*. bestehenden Vorsdrriften sind aber in versdriedenen, teilweise sehr
alten Gesetzen enthalten. So waren also im Bereidr Niedersadrsens die Bestim-
mungen bisher in 12 versdriedenen Gesetzen zu sudlen. Dazu kam, daß die Vor'
sdrrilten in den versdriedenen l,andesteilen erheblidr voneinander abwidren.

Mit dem neuen Gesetz vom 4. Juli 1951 aber sind die gesetzlidren Regelungen nun
vereinheitlidrt. Im Cegensatz zv det bisherigen preußisdren Regelung gestattet das

neue niedersädrsisdrebesetz, daß Unsdrädlidrkeitszeugnisse für jede Art der Ver-
äußerung und - mit Ausnahme der öffentlidren Lasten - ftir jede Belastung
ausgestellt werden können.

Nun sind hier ,,öffentlidte Lasten" erwähnt. zu dem Begriff ,,offendidre Lasten"
sagt der Kommentar Palandt zum BGB, daß der 

-Begriff 
nidrt fest umrissen ist. Er

s"ft fe.ner, daß öffentlidre Lasten nur eintragsfähig sind, ryenn di9 Fintragurg
seietzlidt zugelarsen ist. ,,Offentlidre Lasten kraft Bundesredrts sind, die Hypg-
it 

"t.nr"rri""'"beabe, 
die Grundsteuer, die Rentenbankgrundsdruld, die Entsdrul-

Juigsränte, Beiüagspfli&ten des Teilnehäers an Flurbereinigungsverfahren, Bei-
t rgöniartll der Eigentümer und Nutznießer von \Tasser- und Bodenverbänden.
I*"tiL.ig., beruhen äie öffentlidren' Lasten auf Landesredrt"'

) D"i"r- A"tk"l gibt im wesurtli6en ilie Ausführmgen wieder, die iler Verfasser anläßlidr des Fortbildungs'
kurses der Beamten des gehobenen vermeseungstednisöen Verwaltungsdienstes der Vermessungs- und
Katasterverwaltung in Bad SaÖsa am S. ll. 1962 SEEa&t hat'
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Der § I Abs. I des Gesetzes von 1961 über unsdrädridrkeitszeugnisse lautet: ,,Das
Eigentum an einem Teil eines Grundstüd<s (Trennstüd<) kann frä ron r.hrtorrg.n
lbe.rtragel werd-en, wenn durdr ein behördli&es Zeugnis r.rtg.rt [i *ird, daß?ie
Redltsänderung_für die Beredrtigten unsdrädlidr ist ru;üädlidt.iirr.ugnir;." N"d,

! J 
i;t ftir. die Erteilung des Unsdradlidrkeitszeugnisses das Katast.i".i zuständig,

mit Ausnahme der Redrtsänderungen.in Flurbereinigungs- und siedlungsverfahrei,
in denen das Kulturamt dann zuständig ist. Das Geietz-ist für geringftiiige und im
Ergebnis unsdrädlidre Eingriffe in vermögensredrte gedadrt. ö", fi i-rn- s z fest-
gelegt, 

in-dem -s-es1st 
ist, daß ein unsdräälidrkeitszeügnis erteilt wird, ,,wenn das

Trennstüd< im verhältnis zum verbleibenden Teil destrundstüd., g.ing.r, ve.t
und urnfang hat und für die Beredrtigten ein Nadrteil nidrt zu berJÄr, ist.,, Das

-möge- 
durdr ein.typisdres Beispiel aus der Praxis erläutert werden: Eif Grundstti&

besteht aus 2 Flurstü&en (Flurstüd<e Nr. 2811 und 28/2). 2g/1 ist t iz+ qm groß
und mit einem §Tohnhaus bebaut, 2B/2 ist 7 qm groß und straflenfle&e.'zafi ix
für eine Straßenverbreiterung herausgemessen unisofl lastenfrei atlf a* Straflen-
eigentümer übgrtggen_ werden. Der §[ert für Bauland betragt hier erwa 25,- DM
pro qm, d. h. ftir das bebaute Grundstü& ist der §/ert des örund und Boäens rd.
28 000,- DJvl, dazu kommt der \7ert des Gebäudes (ein Neubau) mit mindestens
599mr-.DY §7_ert, also zusammen rd. 78 000,- DM. Der §7ert des Restgrund-
stüd<s 28/1 plus Gebäude übersteigt also wesenilidr die eingetragenen-Hypoäeken
von insgesamt 269oot- DM. Das abzusdrreibende Hursiti&ia7z t"t'a"g.g.r,
nnr den §flert von l75t- DM, also ist seine pfandfreie Absdrreibung ni]äi.
Hvpo.thekengläubiger (es sind 5 Gläubiger) unsdrldlidr, und die Erteiluni des un-
sdrädlidrkeitszeugnisses ist geredrtfertigi.

Das wäre also ein Normalfall, der völlig klar ist.

Eine Regelung des Gesetzes über Unsdlädlidrkeitszeugnisse von 1961 ist für die
meisten früheren Länder des jetzigen Niedersadrsen neu-, nämlidr s 1 Ab,s. 2, in dem

Beispiel: Abb. t

A i* mit einem Vor-
kaufsredrt der B bc.
tastet. B irt mit einer
Hypothek bclertet.

,ftraOc

t4t



es heißt, ,,tlnter der gleidren voraussetzung kann ein dem jerreiligen Eigentümer
.ir,., 

"niär.n 
Grundlttid<s zustehendes Red,t ohne Zustimmung.derjenigen, zu

Je.e, Gurrsten das andere Grundstüd< belastet ist, aufgehoben werden."

Dese Regelung ist zwar im Art. 120 EGBGB audr sdron enthalten, sollte aber den

i"*.ifig.i laniesgesetzlidren Vorsdrriften vorbehalten sein' Davon hatte aber bis-'h.. ,rri Sdraumburg-Lippe Gebraudr gemadrt.

Diese neue Regelung hat Herr Dr. Roesler in den Nadrridrten der Niedersädrsischen
V..-orungr- 

"und 
ft"t"rt"rverwaltung (Heft 2, 1962, S' 68 und 69) in den beiden

Beispielen AUU. t und Abb. 2 gut erläutert'

Abb. 1 ist sofort verständlidr: Auf Grundstüd< A ruht z. B. ein Vorkaufsredrt für
B,-das G*rdstü& B ist mit einer Hypothek belastet. Das Unsdrädlidrkeitszeugnis
fiir Teil T ersetzt die Zustimmung des-B und des Hypothekengläubigers am Grund-
stü& B. Es braucht aber gar nidri einmal eine Veräußerung stattz-ufinden, es kann
.lu.d, 

"i" 
Unsdrädlidrkeitteugnis audr ein Redrt aufgehoben werden (siehe Abb' 2

,." Oi.Roesler), GrundsttidiA ist mit einem §(egeredrt zuqunsten des Grund-
stüd<s B belastei. B sei nodr mit einer Hypothek belastet' Nadr dem Neubau der
Sä"ff. tr"a,r in der Abbildung) ist das §rÄgeredrt (in der Abbildung 2 mit ,,Uber-
,,.gurrg; gekennzeidrnet) nidri mehr nötig- §renn A nun das §flegeredrt mit Zu'
.tiä*ägi"s B lösdren lassen will, so kann die Zustimmung des Hypotheken'
gläubigeä nun durdr ein Unsdrädlid'rkeitszeugnis ersetzt werden'

Beispiel, Abb.2

A ist mit einer Uber-
wegung von B belas-
tet. B ist mit einer
Hypothek belastet.

Straße Stra0e
(tleubou)

In der Praxis kommt man sehr bald zu der Frage, \rann ist-die Redrtsänderung
orrraaaUA, d. h., wann darf ein Unsd*idlidrkeitizeuglis erteilt,-lvann muß es ab-

;"G; werd"r,Z De Antwort gibt zunädrst § 2 des-Gesetzes. Die Tatsadre, daß

il;;;;d";tü"rrdo Tr.r,rstti-ck klein im Verhältnis zum verbleibenden Rest-

ö"d;tJ.;t*ü "U.. 
rtt.i" audr nidrt, wie im folgenden besonderen Beispiel

gezeigt werden soll,

Von .irr.rn landwirtsdraftlidren Grundstüd( in Größe von fast 19 ha ist für eine

Sti"n" J" Abspliß von 3t qm (Flurst. 2/2) abgetrennt. Das Straßenbauamt bean-
tist daftir ein Unsdrädliükeitszeugnis. Es weist ferner darauf hin, daß für ein

;;ä;;-i;;.ttid. d.6.lb.n Grun-dstüd<s (Flurstück 2/3 in Größe von 63 qm)
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das Kulturamt im Rahmen seiner früheren Zuständigkeit bereits ein Unsd-rädlidrkeits-
zeugnis erteilt habe. Das mitzuerwerbende Teilsitt& 2/2 von 31 qm Größe sei
seinerzeit jedodr unberü&sidrtigt geblieben. f)as gesamte landwirtsdraitlidre Grund-
stüd< ist nun neben anderen mif einem Kohlengewinnungsredr,t für die preußag

belastet. Die Preußag hat gegea die Absidrt deiE tellurg"eines Unsdrädlidrkeits-
zeugnisses das Amtsgeridrt angerufen und erreidrt, daß d-as Unsdrädlidrkeitszeug-
nis versagt wurde. Die Begründung des Amtsgeridrts lautet: ,,Bei dem Re&t dä
Preußag liegt schon bei der Abtrennun-g einer g.rng.n Flädre eine Beeinträdrtigung
vor, da das Redrt dann in vollem umfange ni&t mehr genutzt werden darf. öiesä
Beeinträd'rtigung kann, wie sidr aus der Natur des Redris ergibt, uflter Umständen
so erheblidr sein, daß ganze Flözpartien dadurdr nidrt mehiabtauwürdig ersdrei-
nen," Soweit also dieser Sonderfall.
1ü7ir müssen uns also eingehender mit der Forderung des s 2 befassen, nadr der
die Erteilung eines Unsdiädlidrkeitszeugnisses nur danri gestattet ist, wenn iie pfand-
freie Absd-rreibung nur ein geringer und im Ergebnis insdrädlidrer Eingriff in die
Vermögensred,te Dritter bedeutet.

Im früheren preußisdren Gesetz betr. die Erleidrterung der Abveräußenrrng einzel-
ner Teile von Grundstüd<en in der Provinz Hannoveivom 25. März 1ggö finden
wir sdron den §Tortlaut: ,,Das unsdrädlidrkeitszeugnis darf nur erteilt werden,
wenn das abzutrennende Trennstüd< im verhältnis ium Hauptgute von geringem
§(ert 

-und_ 
umfang ist." s 2 des Gesetzes über unsdrädlidrteitszeugrrirr. uo.

1951 hat dann die glei&e Fassung mit dem zusatz:,,und wenn für die Beredr-
tigten ein Nadrteil nidrt zu besorgen ist." Dieser Tqxt gibt keine sdrarfe Grerze
dafür an, wann eine pfandfreie Absdrreibung unsdrädlidr ist und wann nidrt mehr.
Deshalb wird immer wieder die Frage aufiaudren, wo liegt eine Grenze dieses

,,geringen Vertes und Umfanges" und wieweit ist für die Beredrtigten ,,ein Nadr-
teil nidrt zu besorgen"? Dazu mödrte iö nodr einige Beispiele anführen. Zmächst
ein Beispiel versdriedener Auffassung zwisdren Katästeramt und Amtsgeridrt: Das
Amtsgeridrt \Tennigsen (Deister) hat die Entsdreidung des Katasteramt's Hannover
aufgehoben und dem entgegen eine Absdrreibung eines Trennstüd<es von 533 qm
für unschädlidr erklärt. Das verbleibende Reststüd< ist nur 941 qm groß, jedodr
bebaut. nas Amtsgeridrt begründet seine Entsdreidung damit, daß aä ,ln.pta.
aus der Hypothek zu 675,- Goldmark voll vom §7ert-des Restgrundstücts gede"ftt
seien.
In einem anderen Fall hat das Amtsgericht in Emden in ubereinstimmung mit dem
Katasteramt Leer ein unschädli&keitszeugnis im folgenden Fall abgelähnt: Ge-
samtgrundstü& 55,3 ha. Davon sollen 2,4 ha zu siedhingszwecken hslnfrei abge-
sdrrieben werden. Belastung: Rente von vierteljährlich +ö0,- DM an eine rJ7itwe.

De Begründung des Entsdreides des Amtsgeridris lautet, ,,Ein Unsdrädlidrkeitszeug-
nis darf nur erteilt werden, wenn das Trennstüd< im veihaltnis zum verbtreibendün

J9it. ae; Grundstücks geringen §7ert und umfang hat und für die Bered.rtigten ein
Nad'rteil nidrt zu besorgen ist. Das TrennstüJ< stellt aber immerhin f,o d..
Gesamtgrundbesitzes dar. Das Gesetz über Unsdrädlid-rkeitszeugnisse ,stellt eine
Ausnahmevorsdrrift von dem im Grundstüd<sred-rt geltenden Bewillilungsgrund-
satz dar und darf nidrt dazu benutzt werden, fehleride oder verweigE.tJS-.*itti-
qyngT_ de1 Beredrtigten über den eng abgegrenzten Rahmen des s 2 ?es Gesetzes
über unsd-rädlidrkeitszeugnisse hinaui zi e-rsetzen und damit a"* n"*ittiffir-
grundsatz in seinem §Tesensgehalt zu beeinträchtigen.,,
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Von einem Katasteramt ist mir bekannt, daß es ein Unsdrädlidrkeitszeugnis abge-
lehnt hat in einem Falle, in dem von 14 ha Gesamtbesitz ein Teilstüd< von 43 a

zum Preise von 10 500;- DM veräußert ist. Die Begründung der Ablehnung
lautet: ,,Das Trennstück ist im Verhältnis zum verbleibenden Restgrundstüd< niüt
gering nadl §7'ert und Umfang."

Das Amtsgeridrt in Braunsdrweig hat nun a1s Grenze für gering nadl §flert und
Umfang etwa 5 o/o gesetzt.

Im Katasteramtsbezirk Stade wird von den Notaren 10 0Ä als Grenze betradrtet.
Das entspridrt der Praxis der rheinisdren Landeskulturbehörden, die ein Unsdräd-
lidrkeitsäugnis erteilen, wenn das Trennstüd< nid'rt mehr als l/ro des \Tertes des
Hauptgrundstücks ausmad'rt.

Es ist aus den vorher angeführten Beispielen erkennbar, daß nidrt allein eine Ver'
hältniszahl (oder ein PÄzentsatz) zwisdren Trennstüd< und Restgrundstrid< die
Grenze für die Zulässigkeit eines unsdrädlidrkeitszeugnisses sein sollte.

Mitunter kann aber auch bei größeren Trennstüd<en ein Unsdrädlidrkeitszeugnis
ausgestellt werden. So wird ium Beispiel ja audr bei Grundstüd<stausd'ren das
Treänstück etwas größer oder sogar groß sein dürfen, wenn das Tausdrgruryl§tüd(
dem Hauptgrundsttid< als Bestandteil zugesdrrieben wird. Audr wird das Trenn-
stücl( oft ir,-d.n Fällen größer sein, die der § 3 des Gesetzes meint: ,,Besteht ein
Recht an mehreren Grundsttid<en desselben Eigentümers (Gesamtbelastung), .so
gelten diese im Sinne der §§ 1 und 2 dieses Gesetzes als ein Crundstäd<." So hat
I. g. dm Katasteramt Büd<eburg ein Unsdrädlid,keitszeugnis für ein Tausdrgrund-
stüd< von 86,66 a erteilt rnit äer Auflage im Unsdrädlidrkeitszeugnis,_ d-aß das

dagegen eingetauschte Grundstüd< in Größe von 115,50 " det_n verbleibenden
Cänästt* äes ersten Eigentümers A als Bestandteil zugesdrrieben wurde' Das
Eigentum des A bestand im Grundbudr aus 2 Grundstüd<en, das zu tausdrende in
GiOße uon 86,66 a und einem zweiten in Größe von 24,02 a.

Nun zum Verfahren der Erteilung von Unsdrädlichkeitszeugnissen:

§rir wollen mit dem Antrag beginnen. Dazu sagt § 6 des Gesetzes, daß Unsdräd-
lidrkeitszeugnisse nur auf Antrag erteilt werden, ferner, daß der Antrag von jedem
gestellt *.rä.r, kann, der ein redrtlidres Intefesse daran hat. Dese Anträge _werfen
äeist uon Notaren, Straßenbauämtern, Behörden usw. in formlosen Sdrreiben
gestellt.

Herr Dr. Roesler hat aber audl zur Vereinfadrung der Sdrreibarbeit für die Antrag'
steller und sogar zur Anregung der Antragstellung je ein Formular mitgeteilt.

Einige Katasterämter lassen sidt nun vom Antragsteller Grundbudrauszüge und-die
Ä"rä.if,.n der Berechtigten vorlegen. Das halte idr für zwed<mäßig, weil dem
Katasteramt dadurdr Arbeit und Kosten (nämlidr für die Grundbudrauszüge) er-
.piJ*".a*. Mandre Notare und Behörden teilen mitunter audr nur die Belastun-
g.n 

",rrr,rg.*eise 
mit, mit der Versidrerung, daß außer den angegebenen keine

irde.e, Biastungen iÄ Grundbudr eingetragen sind. Mit dieier Zusidrer:ung können
sidr die KatasteÄmter audr begnügen. Nun präft das Katasteramt nadr den im
Grundbudr eingetragenen Belistuigen, ob ein Unsdradlidrkeitszeugnis erteilt
werden karn. V.-or där Erteilung sinä gemäß § 7 die Beredrtigtel zu hörea. Für
Ji"r" n.fr"gung der Beredrtigte-n hat äas Katasteramt Hildesheim zur Vereinfa'
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drung der Sdrreibarbeit das von Hern Dr. Roesler in den Nadridrten der Nieder-

1ädrsisdrel Vermessungs- und Katasterverwaltung veröffentlichte Formular entwor-
fen (Vordrud< 3).

Im § 7 des Gesetzes heißt es nun weiter: ,,Die verfügung, durch die ein unsdrad-
lidrkeitszeugnis erteilt wird, ist dem Antragsteller, dem'Gruldstüd<seigentümer sowie
den dinglidr Beredrtigten, deren Recl'rte von der Ausstellung des U-ns&adlidrkeits-
zeugnisses betroffen werden, zuzustellen. §/ird die Erteilung abgelehnt, ist die
Verfügung über die Ablehnung dem Antragsteller, dem Grundsiti&säigentümer und
den dinglidr Beredrtigten, die gehört wordin sind, zuzustellea.,,

Das ,,Hören" hat einmal einen psydrclogisdren §7ert, und zwar den, daß die
Beteiligten nid'rt das Gefühl haben müssen, sie würden von der Behöräe ,,über-
fahren". Das Hören der Beteiligten ist aber vor allem deshalb zwed<mäßig, weil
damit dem Katasteramt vielleidrt dodr nodr Zusammenhänge oder Besondeiheiten
bekannt werden können, die für die Erteilung oder Ablehnung des unschädlich-
keitszeugnisses wesentlidr sein können. IdT denke dabei z. B. an d-as vorhin erwähnte
Kohlengewinnungsrecht der Preußag oder an Leitungsführungsredrte von Kraft-
werken. Die Verhältnisse und Auffassungen sind möglid'rerweiie bei den versdrie-
denen Energieversorgungsunternehmen nicht immer äirh.itlld.r. so kann z. B. ein
Leitungsführungsredrt 

- bei Planungenf zur Ärderung oder zum weiteren Ausbau
von Leitungen - künftig anders genutzt oder geführt werden wollen, als es von
der Sidrt des Katasteramts im Augenblid< übersehen werden kann. Id.r kann mir
vorstellen, daß solche oder ähnlidre Uberlegungen zu dem Sdrreiben der Nordwest-
deutsdren Kraftwerke AG geftihrt haben, das diese an die Regierung in stade
(und auch an die Regierung Lüneburg und an den Präsidenten des ni"d.riadrrisdr.n
verwaltungsbezirks oldenburg) geridrtet haben. Darin bringen die Nordwest-
deutsdren Kraftwerke sehr energisdr zum Ausdrud<: ,,§[ir sehin uns gezwungen,
die Katasterämter für sdräden haftbar zu madren, wild-re uns durdr E rtrug 

-uon

Redrten durdr Ausstellung von unsdlädlidlkeitszeugnissen entstehen.', §(en-n uns
ein so lautes Gesdrütz audr nidrt einsdrüdrtert, so können wir dodr daraus entneh-
men, daß die Nordwestdeutsdren Kraftwerke um die ihnen zustehenden Redrte
kämpfen wollen. und darum ist es_gut,'wefln man durdr die Befragung rechtzeitig
erfährt, was man von einem möglidten Gegner erwarten kann.

_De-Beredrtigten usw. sind aber nidrt nur zu hören, sondern ihnen ist audr die
verfügung, durdr die ein unsdrädlidlkeitszeugnis erteilt wird, zuzustellen. Das
gesdrieht am zwe&mäßigsten durdr [Iberserdung eines Sdrreibmasdrinendurdr-
sdrlages des unsdrädlidrkeityeugnisses, und zwar äurdr die post mit Zustelluirls-
urkunde. AIs Tustellung im sinnä des Gesetzes gilt audr Zustellung durdr die post
mittels eingesdrriebenen Briefes. Das Verwaltungüustellungsgesetz ä- zo. 11. 1953
kennt audr nod'r die Zustellung durd.r die Behoide g.g." iäpf"r,gsbllenntnis. Die
Zustellu-ng gegen Empfangsbekeantnis ist zwar bätiier, 

"u", 
ni"r*ilidr arbeits-

aufwendiger.

Damit dem letzten Satz des s 7 Genüge getan wird, ist unt€n auf dem Dur&sdrlag
des unsdrädlidrkeitszeugnisses der Flimieis anzubringen, daß g"g.r. dio. verfüI
gung binnen 2.§Todren nadr Zustellung das Amtsgeriärt in . . .""ige"uf.n werden
kann und dgr Altra_g auf gerid'rtlidre Entsdreidung-s&riftlidr od; ;; Nl.dersdrrift
der Cresdräftsstelle des Amtsgeridrts zu stellen ist-(S g).
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Nadr Ablauf dieser 2 \üodren muß das Katasteramt beim Amtsgerid-rt rüclfragen
(am einfachsten mit dem von Dr. Roesler mitgeteilten Vordrud< 2), ob Anträge auJ
gerichtliche Entsdreidung gestellt sind. Ist dieses nid'rt der Fall, dann ist das Unsdräd-
i.hk"itrr.ugnis unanfeÄtbar geworden (§ 4 Satz 2). Damit der Antragsteller auch
Kenntnis divon erhält, ist ihm einfadrheitshalber ein Durdrsdrlag des Unsdrädlich-
keitszeugnisses zuzusenden, dem unten die Notiz angefügt wird: ,,Obiges Unsd-räd-
licl,keitsieugnis vom ... ist am ... redrtskräftig geworden." Das Gesetz sdrreibt in
§ 7 vor, di---Beredrtigten vor der Erteilung des Unschädlidrkeitszeugnisses zu hören.
In ganz klaren Fällen , z. B. bei ganz kleinen Absplissen mit ganz geringem l§(/ert,

,"ä.I-rt.r, einige Katasterämter nun auf die Befragung der Beredrtigten vor der
Erteilung des Unsdrädlidrkeitszeugnisses und vereinfadren den Verfahrensgang da-
durdr, däß sie den Beredrtigten nur einen Durdrschlag des Unsdradlidrkeitszeugnisses
mit Redrtsmittelbelehrung zustellen (also Hinweis, daß gegen die vom Katastefamt
mit dem Unsdradlidrkeitizeugnis getroffene Entsd'reidung binnen 2 §Todren das
Amtsgeridrt angerufen werden kann). Das bringt zweifellos, eine, Vereinfadrung
und Eesd'rleunigung des Verfahrens. Der Gesetzgeber hat aber die Zulässigkeit
einer soldren Vireinfadrung bewußt nid,t gewollt. Also auch in diesen ganz klaren
Fällen sind die Beredrtigten vor der Erteilung des Unsdrädlidrkeitszeugnisses zu
hören. § 7 läßt nur in dem Fall eine Ausnahme zu, in dem durdr das ,,Hören" vor
der Erteilung ,,eine erheblid're Verzögerung eintritt oder unverhältnismäßig hohe
Kosten entst-ehen." Insbesondere wird man in ganz klaren Fällen von einer Befra-
gung vor der Erteilung der Unsdrädlidrkeitszeugnisse absehen, wenn die Beredrtigten
im Ausland, z.B. in Amerika, Afrika oder sonstwo, wohnen.

Des weiteren ist die Befragung und die Zustellung der Verfügung an Beredrtigte,
die nidrt aufzufinden sind, praktisdr nicht möglicl1. Eine Bestimmung, wie soldre
Fälle zu behandeln sind, enthält das Gesetz nidrt. Es ist mir jedodr ein Fall bekannt
geworden, in dem ein Kulturamt das Unsdrädlidrkeitszeugnis im _Amtsblatt der
rtegierung veröffentlicht hat. Das mit dem Gesetz über Unsdrädlidrkei-tszeugnisse
auf-gehobine alte preußisdre Gesetz betr. die Erleidrterung der Abveräußerung ein-
zelier Teile von Gundstüd<en in derProvinz Hannover vom 25. 3. 1889 enthielt eine
entsprechende Bestimmung; es hieß dort: ,,lst ein eingetragener Gläubiger tot oder
dem Aufenthalte nadr unbekannt, oder wenn ihm die Bekanntmadtung nidrt oder
nur mit erheblidren Sdrwierigkeiten zugestellt werden kann, so erfolgt die öffent-
lidre Bekanntmadrung zweimal in detn Amtsblatt der Regierung, in deren Bezirk
das Trennstück liegt irnd nadr dem Ermessen der Generalkommission außerdem in
einem anderen öffentlidren Blatt mit entsprechend gleidrer Redrtsfolge." \Wie nun
heute zu verfahren ist, wenn der Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist, wird
durdr s 15 des Niedersädrsischen Verwaltungszustellungsgesetzes vom 2O'. 11. 1953
beantwortet. Darin ist gesagt, daß ,,durdr öffentlidre Bekanntmadrung zuge-stellt
werden kann, wenn der Aufenthaltsort des Empfängers gnlek_an1t ist". Eine ,,öffent-
lidre Zustelltmg" an ,,tlnbekannt" ist aber nidrt möglidr, d' h' also, es muß zur
Gültigkeit einei,,öffentlidren Zustellung" wenig§tens_der. Name des Berechtigten

6r*: d.r Erbenj'bekannt sein. Oft abär wird äuc1 der Name nidrt zu ermitteln
r.i". fm Verfügungen in wesentlidren Redrtsänderungen bestellen die Amtsgeridrte
in soldren Fä[e; einen Pfleger, dem dann ,,zugestellt" wird'
Bei der Erteilung von Unsdrädlidrkeitszeugnissen aber handelt es sidr immet um
iaff", ir d"rre., ,]das Tennstüd< im Verhältnis zum verbleibenden Teil des Grund-
stücks geringen {Vert und Umfang hat". In dieserr Fällen ist also meines Eradrtens
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die Bestellu_ng eines Pflegers..nie erforderlidr. Hier wird eine Veröffentlidr"ung im
Amtsblatt der Regierung voll genügen. Daneben ist eine Veröffentlidrung in"der
ortszeitung rmd ein Ausha,ng am Gemeindebrett dann nodr angebradri, wenn
vermutet werden könnte, daß in der betreffenden Gemeinde noch A-ngehoriie oder
Erben leben. Das würde wohl als sdrutz gegen evtl. später geltänd gäa.Irte
Regreßansprüche ausreichen.

Zwei Vodren haben die Beteiligten Zeit, wenn sie das Amtsgericht anrufen wollen.
Für die im Ausland wohnenden Beredrtigten wird aber die Frist von 2 rwodren zu
kurz sein, so daß sie in. dieser Zeit das Amtsgerid-rt nicht rechtzeitig anzurufen ver-
rnögen. In soldren Fällen könnte § 8 Abs. 2 wirksam werden, ii dem es heißt,
,,Einem.Beteiligten, der ohne sein versd-rulden verhindert war, die Frist einzuhalten,
ist auf Antrag von dem Amtsgeridrt die \Tiedereinsetzung in den vorigen stand zu
erteilen, wenn er den Antrag binnen 2 \7od-ren nadl Beüitigung des 

"Hindernisses

stellt. Nad'r s 8 Abs. 2 letzter satz kann aber ein soldrer Änträg auf §Tiederein-
setzung _zu spät kommen, d. h., er ,,kann nidrt mehr beantragt werden, wenn auf
Grund des Unsdrädlidrkeitszeugnisses bereits eine Eintragunglm Grundbudr statt-
gefunden hat oder seit dem Ende der versäumten Frist ein Jahr verstridren ist". §(/ir
sehen, daß das cesetz in gewissen Fällen sogar die Mögli&keit einräumt, daß ein
Unsdrädlidrkeitszeugnis wirksam ist, selbst wenn sidr nad-rtraglidr herausstellen
sollte, daß ein Beredrtigter nidrt die Möglidlkeit hatte, rechtzeitig das Amtsgericht
anzurufen.

Aus dieser eben erwähnten Tatsadre ist zu erkennen, daß das Gesetz offenbar einen
Grundgedanken hat, nämlidr den, die pfandfreie Absdrreibung kleiner Trennstücfte
unbedingt zu erleichtErn, indem es sid'r selbst über Mängel in der Anhörung der
B_eredttigten hinwegsetzt, wenn das Verfahren durch eine allzu peinliche Beachtung
aller Bestimmungen erheblidre Verzögerung erleiden würde.

Aus dem § 8 des Gesetzes ist für uns Angehörige der Vermessungs- und Kataster-
verwaltung nur nodr der Absatz 3 zu wissen notwendig, der laitet, ,,Gegen die
Entscheidung des Amtsgeridrts ist die sofortige Besdrwärde an das Lanägeridrt
zulässig. Fine weitere Besdrwerde findet nicht itatt." Daß ein Redrtsweg übär das
Landgeridrt hinaus nidrt zugelassen ist, ist verständlidr. Da dle Unsdrlidlidtkeits-
zeugnisse_ nur bei geringen §Terten ausgestellt werden sollen, ist einzusehen, daß
man bei streitigkeiten darum keinen endlosen Instanzenweg einräumt.

Mit dem Gesetz über unsdrädlidrkeitszeugnisse vom 4. Juli 196l ist den Kataster-
ämtern (_als ,,den hierfür besonders geeigneten Behörden,,) eine gewisse Entschei-
dungsbefugnis auf diesem Gebiet übertiagen. Unschadlicirkeitszäugnisse wurden
bisher in rnehreren Teilen Niedersadrsens,-in Alt-Hessen 

"na 
i" iu?.n von den

Amtsgeridrten erteilt, in Preußen von den Kulturämtern. Vielleidrt ist das nun der
Anfang auf dem vege zu dem von uns erstrebten Ziele: gdrß Jne, Gesetzes,
das den Katasterämtern die Befugnis zur Auflassung von kleinen ifirtt.it., 

"nsq-aß;n, bei_Grenzbegradigungenusw. erteilt; dennäie Katasterämäsind allein
,,die hierfür besonders geeigneten Behörden". Die Notwendigkeit zu einem soldren
Gesetz ist uns allen seit langem eine selbstverständlidlkeit, ai" ln ,"a.i"n Ländern
wie der sdrweiz und osterreidr schon seit 30 bzw. qa Jahren ..rttttt i.r. 1.,
osterreidr finden sie die entsprecl-rende Bestimmung im § 13 des Liegensdrafts-
teilungsgesetzes vom 19.12. lg2g.
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Das Katasteramt als Gesc}äftsstelle des Gutac}teraussdrusses*)
Von Regierungsvermessungsamtmann S ei f e rt, Katasteramt Hannover

Durch das Bundesbaugesetz (BBauG) werden zahlreidre reidrsredrtlidre, landesredtt-
lidre und kommunaliedttliche Vorsdrriften zusammengefaßt, es wird dadurd-r ein
einheitlidres Bundesbaurecht gesdraffen. Das Gesetz ist darauf ausgeridrtet, Bauland
für Zwed<e des §?'ohnungsbaues, des Industriebaues und des Städtebaues zu trag-
baren Preisen in einem rrot".rrdig* Umfang und in dem Zeitpunkt, in dem es

benötigt wird, bereitzustellen.

Hinsi&tli& der Grundstticlspreise gilt der althergebradrte Grundsatz: Angebot
und Nadrfrage bestimmen den Preis. Da aber der Bedarf an Bauland in keinem
Verhältnis zrim Angebot steht, enthält das BBauG Bestimmungcn, -die 

einer aus-
gleidrenden Preisgeitaltung helfend zur Seite stehen sollen. Es führt dahcr in
§ t ge d.r, Begriff äer \7ertär-ittlung ein. Uber den §[rert unbebauter und bebauter
Grundstüdceiind Gutadrten zu erstatten, wenn die nadr dem Gesetz Beredrtigten ein
soldres Gutadrten beantragen. Nadr § 137 des BBauG werden die Gutadrten durdr
selbständige Gutachtetaussdrüsse erstattet, die bei den kreisfreien Städten und den
Land.kreisän gebildet werden. Die Gutadrteraussdrüsse bedienen sidr bei der Vor'
bereitung ihier Arbeit einer Ges'chäftsstelle, die bei der Verwaltung db_r

Körpersäraft, bei der die Gutad'rteraussdrüsse gebildet sind, eingeridrtet wird.
Dur,:h verordnung der Nieders. Landesregierung vom 29.,1'.1. 1960 über die
Bildung von Gutadterausschüssen und über die Anlegung_von Kaufpreissammlungen
sind arifgrund der §§ 1 37 Absatz2 Satz 2 und 144 des BBauG Gutadrteraussdrüsse
gebildet"worden. Gleidrzeitig wird bestimmt, daß die Gesd'räftsstelle des Gutachter-
äussdrusses bei dem örtlidr zuständigen Katasteramt eingerid'rtet wird. Der Vor-
sitz des Gutadrteraussdtusses ist einem Beamten des Katasteramts zu übertragen'

Ganz allgernein ist es Aufgabe einer Gesdräftsstelle, alle Vorarbeitenr so wie die
Folgearbäten, die für die Üeratungen des Gutadrteraussdrusses notwendig werdent
zu ieisten. Es ist nidrt notwendigf daß die Vorsdrriften des § 44 der Verordnung
über Maßnahmen auf dem Gebiete der Geridrtsverfassung und der Redrtspflege
vom 1. g. 1g3g auf die Gesdräftsstellen der Gutadrteraussdrüsse ausgedehnt werden,
vielmehr genügt es, für das ratsudrende Publikum und die Antragsteller sadrkun-
dige Bearite oäer Ärrgestellte zu bestellen. Arbeiten einer Gesdräftsstelle können

"ir' 
taaigk.l,.r, des ein'fadren Bürodienstes angesehen werden, jedo&_ empfigh! es

.ia ni§t, die Gesd'räftsstelle des Gutadrteraussdrusses mit Kräften des einfadren
Denstes zu besetzen, da erfahrungsgemäß für die Auswertung der Kaufverträge
in Zusa*merrarbeit mit dem Vorsit-ze-nden des Gutadrteraussdrusses, die Vorberei-
;rg J.. Gutadrten und Auskunfterteilung eingehende Ke31tni19 des Kataster-
uni Bewertungswese-ns erforderlidl sind. Das sdrließt natürlidr nidrt aus, daß ?,:rlr

il;;; ä.. ft"ufpr.lskarten, einer Antragskartei und dergl. einfadre Bürokräfte
genügen.

»"r s r+a des BBauG sdrreibt vor, daß bei der Gesdräftsstelle der Gutadrtefaus-
;eiil" Kaufpreissarnmlungen einzuridrten und zu führen sind. Für einzelne Teile
ä., C"-.i"a.gebietes odä ftir das gesamte Gemeindegebiet sind durdrsdrnittlidre
Rtd;-;; ;"e.*itte1r,. Diese Richiwerte sind in regelmäßigea Abständen orts-

.) Dt".* A"tk.t gibt im vesentliüen die Ausführmgen wieder, die dr Vtrfasser anläßliü--des Fortbildunß'' kurses dr Beamten des #ffiä;;1üätä;;"detiiiaä'V"t"ntt'ngsdienstes der Vermessungs- und
k;i;:i;;;;it"ü-i"-Bad'S"ü.a am 8. 11. 1§62 semaüt hat'
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üblidr in der Gemeinde bekanntzumadren und der höheren verwaltungsbehörde
mitzuteilen, die sie in Ubersidrten zusammenstellt. über die Ridrtwert. urid di. uon
der höheren Verwaltungsbehörde zusammengestellten Ubersidrten kann jedermann
von der Gesdräftsstelle des Gutad'rteraussdtusses Auskunft verlansen. die fti. die
Erstattung eines Gutad,tens erfordedid,en Unterlagen sind von de-r Gesdrliftsstelle
zu besdraffen, und die Beratungen des GutadrteÄussdrusses sind vorzubereiten.
Die Cesdräftsstelle fertigt_ nadr Beratung die Gutad.rten aus und setzt die Kosten,
d. h. die Gebühren und die_Auslagen, fest. Hiermit ist der Rahmen der Tätigkeii
der Gesdräftsstellen abgested<t.

Nad'rdem die Gutadrteraussdrüsse gebildet waren, war es Aufgabe der Gesdräfts-
stelle, die für den Katasteramtsbezirk zugelassenen Notare und Eehörden (beurkun-
delde stellen) anzusdrreiben und sie unter Bezug auf s 143 Abs. 1 BBauG auf-
zufordera, jeden vertrag, durdr den sid'r jemand verpflidrtet, das Eigentum an
einem Grundstück gegen Entgelt zu übertragen, absdrriftlidr dem Gutadrieraussdruß
zu übersenden. Die Erlasse vom 24. A./24. 5. tg6t - Ua Uem) I aOe+ A - 10

stellen klar, daß es sidr um Aufgaben der beurkundenden stellen handelt, für die
dem Guadrteraussdruß keine Gebühren angesetzt werden dürfen. Im Einzelfall
können {ngaben für eine Benadrridrtigung den veränderungslisten entnommen
werden. Durdr den Vorsitzenden des Gutadrteraussdrusses urrd die Gesdräftsstelle
werden diese Verträge ausgewertet, um ihren für die Gutadrterausschüsse wesent-
lidren Inhalt in die Kaufpreissammlungen aufzunehmen. Für die Anlage und Führung
von Kaufpreissammlungen hat der Nieders. Minister des Innern im 24. 3. 196l
Rid'rtlinien edassen, nadr denen die Kaufpreise in einer Kaufpreiskartei und in
Kaufpreiskarten nadrgewiesen werden. Hierbei ist zu untersdreiden zwischen be-
bauten und unbebauten Grundstüd<en. Die verscl,iedensten Merkmale , die zur
Bildung des im einzelnen vertrag genannten Kaufpreises führen, werden, wenn sie

erkennbar den Kaufpreis beeinflußt haben, in der Kaufpreiskartei kenntlidr gemadrt.

Zu diesen Merkmalen zählea:

1. Vertragspartnerr z. B. Bauunternehmen, Privatfirma.

2. Ersdrließungszustand, z. B. ausgebaute Strafle, prwisorische Straße.

3. Hypothekengewinnabgabe und Lastenausgleidr, z. B. zahlung durdr verkäufer,
Zahlvng durdr Käufer.

4. Besonderh eiteq z. B. Baulüd<engrundstüd<, Rohbauland.

5. Bauüdre--Nutzungen, z. B. Bebauungsweise, bebaubarer Flädrenanteil, Ausnut-
zungsziffer.

Die Bauordnungen enthalten in der Regel eine Baunutzung;stafel, die bei Ermitt-
lung der Verkehrswerte zu beadrten ist.

6. Bebaute Grundstä&e, z. B. Kleinwohnhäuser, Einfamilienhäuser, offene Bauweise.

7. Sonstige bebaute Grundstü&e, z. B. Theater, Lid-rtspielhäuser.

Andere Merk'nale, die den Kaufpreis beeinflussen können und in die Kartei-

\"*.1 der_Kaufpreissammlung übernommen werden sollen, sind Angaben über
den Grund des Erwerbs, z. B. l{auf, zwangsversteigerung, Nebäleistungen
wie G_runderwerbsteuer, 

-Kosten notwendig werdänder värmesiungen, ubernahäe
der vermögenslasten, Vermögensabgaben, ubernahme von ver!fliatungen ftir
straßenausba., Versorgungsleitungen- und abzugebendes Gelände. §Teitere Beson-
derheiten sind: Tausdr nidrt flädrengleidrer oäer wertgleidrer Grundstücfte, der
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durdl Zuzahlungen mit echten Preisen ausgeglidren wird, §Tohnrechte und Erb-
bauredrte.
In Cebieten mit offener Bauweise wird empfohlen, Angaben für die Kaufpreis-
sammlung auf die wichtigsten Merkmale zu besdrränken. In eng bebauten Cebieten
sind abeialle Merkmale, die die Preise beeinflussen können, zu sammeln und nach
Gebäudegruppen (Einfamilienhäuser, Mietwohngrundstüd<en u. a.) zu trennen.
Audl Verträge auf Rentenbasis sind nidrt selten. Hier wird man sidr Grundsätze
der Versidrenrngswirtsdlaft zu eigen madren, denn die Grundsätze des Bewertungs-
gesetzes für die Rentenberedrnung sind für den Veräußerer günstiger. Zu beredrnen
6l.ibt d.. Kapitalwert der Rente, wobei die Lebenserwartung :- gesondert für
Frauen und lriärner - zu berüd<sidrtigen ist. Die Rente ist auf den Kapitalwert
abzustellen nadr Abzug der Hypothekenverbindlidrkeiten, sonstiger privatredrt-
Iidrer Verpflidrtungen sowie der Verpflidrtungen nadr dem LAG, wenn diese
Lasten voÄ Käufei in Anrechnung auf den Kaufpreis übernommen werden. Alle
diese sogenannten ,,wertbeeinflussenden Merkmale" führen zu einer Beridrtigung
des Kau{preises, mit dessen Hilfe der Verkehrswert durdr den Gutadrteraussdruß
zu ermitteln ist. Der Verkehrswert ist ein gemeiner \7ertr der dem Preis entspridrt,
der ohne Rüd<sidrt auf ungewöhnlidre oder persönlidre Verhältnisse zu erzielen
ist. Der Vorsitzende des Gutadrteraussdrusses muß sidr in Zusammenarbeit mit der
Gesdräftistelle der Sidrtung der Kaufverträge mit besonderer Sorgfalt annehmen,
weil der durch den Gutachterausschuß zu ermittelnde Verkehrswert ein §üert ist, der
in keinerlei Beziehung zu einer Steuerbemessungsgrundlage steht; Steueöemessungs-
grundlagen werden in der Regel einheitlidr auf einen Stidrtag abgestellt, d"g"g*
können-Verkehrswerte zu den von den Antragstellern gewünsdrten Stidrtagen
ermittelt werden. Es kommt also beim Verkehrswert auf den Zeitlv.rett und seine
Ermittlung im Einzelfall an. Als Verkehrswerte unbebauter Grundstüd<e sollen nur
die §[ertä des Grund und Bodens ohne Anliegerbeiträge verstanden werden, den
Begriff ,,lndividualwert" soll man vermeiden'
Oftmals ist es sdlwierig, aus den Kaufverträgen zu ersehenf weldre Objekte ver-
kauft worden sind, weil inzwisdren die Flurstüd<sbezeichnung durdr Fortführung
geändert worden ist, die Eigensdraftsangaben fehlen oder unvollständig sind oder
Ängaben zum Eigentümer nidrt stimmen. Audr werden Grundstücke verkauft, die
katästermäßig nod'r nidrt bestehen, weil erst Teilungsvermessungen ausgeführt wer-
den müssen. biese Unstimmigkeiten sind durd'r die Gesdtäftsstelle im Benehmen mit
dem Notar, dem Grundbudramt und den Beteiligten so zu klären., daß die Angaben
des Kaufvertrags für Zwed<e des Gutadrteraussdrusses verwandt werden können'
Der Edaß des [lieders. Minsters des Innern über die Richtlinien für Anlegung und
Führung von Kaufpreissammlungen sieht vor, daß die Kaufpreissammlungen gemein-
debeziiksweir. g.ftih.t werden; in fläclenmäßig ausgedehnten Gemejnden bzw.
städten jedodr fann man von der gemeindebezirksweisen ordnung--abg9he1 und
die Kaufireissammlung für bestimmt abgegrenzte Gebiete anlegen. §rir haben in
der Gesciräftsstelle Hainovef von der gemeindebezirksweisen Führung der Kartei-
karten der Kaufpreissammlungen Abstand genommen und für die Au{bewahrung
der Kaufverträge eine Ordnung eingeführt, die sidr an Bezeidrnungen der Rahmen-
karten anlehnt] Die Samml,rng nad, der Rahmenkartenbezeidrnung ermöglidrt in
einem bestimmten Bezirk die-Herausnahme derjenigen Kaufverträge schnell und
sidrer, deren die Geschäftsstelle bei gegebenem Anlaß bedarf. Die Verträge,. die
ftir die Kaufpreissammlung benutzt worden sind, werden nadr dem Datum ihres
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Absdrlusses weggelegt, und zwar ohne Rüd<siclt darauf, ob es sidr um bebauten
oder unbebauten Grundbesitz handelt.

Die Ridrtlinien für die Anlage und Führung von Kaufpreissammlungen sind be-
kannt, so daß es über den Rahmen dieser Äu,sfüh.ung"r, hinausgehd würde, auf
Einzelheiten in der Führung der Karteikarten für die Kaufpreis"samrnlurg einr.r-
g-*"n. !: i1t aler_ angebracht, neben den Karteikarten no.i, Aufr.idrnungen zu
fiihren, die die Verhältnisse von sogenannten Sondergrundstücken festhalten.-solche
Grundstücke sind, da sie aussdrließlich für bestimmle Zwed<e erworben werden,
z. B. Sportplätz-e, Friedhofsgrundstücke, sd-rulgrundstücke o. ä. Ergänzend sei noch
ausgqführt, daß bei bebauten Grundstüd<en eine sogenannte Gebiudebesdrreibung
in die Karteikarten übernommen wird; sie besdrränkt sidr im wesentlidren auf dä
Gebäudeart, das Baujahr, die Anzahl der Gesdrosse, die zahl der rüTohnungen,

eine etwaige gewerblidre Nutzung, den baulidren zustand und die bebaute FH?re.
§7enn es maglidr ist, sollen die Anteile des Gesamtkaufpreises, die auf Boden,
die Außenanlagen und die Gebäude entfallen, besonders ermittelt werden. um
diese für die Ermittlung des Verkehrswertes bebauter Crundstüd<e notwendigen
Angaben nützen zu können, versendet die Gesdräftsstelle beim Katasteramt Han-
nover an den K'äufer einen Fragebogen, der sich auf s 140 der Auskunft- und
vorlagepflidrt des Bundesbauges€tzes stützt. Der Fragebogen erstred<t sidr auf
Angaben der Gebäudeart, des Baujahres, der Anzahl äer öesd.rosse, der Bauart,
der zahl und Art der \Tohnungen, auf die bebaute Fläche, die Baukosten, den
Einheitswert und Angabe der Versidrerungsanstalt, bei der die Gebäude u".rid1..t
sind. Auf Befragen teilen clie versidrerungsanstalten aud-r die cbm des ümbauten
Raumes und die Versidrerungssumme mit. Die Gesdräftsstelle kann sidr für Zwed<e
des Gutadrterausschusses ganz allgemdin auf § 140 des BBauG berufen, nad.r dem
für Zwecke des Gutadrteraussdrusses die Befragung von Sadrverständigen und per-

sonen möglich ist, die Auskünfte über ein Grundstück geben können. 
-Audr 

andere
für-die Be_gutad,tung notwendige uatedagen können iÄ Einzelfall vom Eigentümer
und den Inhabern grundstüd<sgleidrer Redrte gefordert werden. GerictrtJund Be-
hörden mü,ssen dem Gutadrteraussdruß Redrts- und Amtshilfe leisten.

§7enn der Gutad'rteraussdruß einen Verkehrswert ermittelt hat, werden sowohl die
Karteikarte der Kaufpreissammlung als audr die Kaufpreiskarte gekennzeidrnet.

Eine bildlidre Darstellung der Kaufpreissammlung enthält die Kaufpreiskarte. Ihre
Führyng empfiehlt sidr zunächst nur da, *o rege. Grundstüd<svärkehr besteht.
§feldres Kartenmaterial die einzelne Geschäftss6fle für die Kaufpreiskarte aus-
wählt, ist ihr überlassen. In stark besiedelten Gebieten sowie in g.äß...n Städten
sind Transparente oder Lidrtpausen der Flurkarten für Kaufpieiskarten besser
geeignet als die Karte 1 :5000. Die Benutzung bestimmter Karten sdrreibt der Erlaß
über die ,,Ridrtlinien für_dle Anlage und-Führung von Kaufpreissammlungen,,
nidrt vor. Mit vorteil sind Ded<folien zv den Flurkart"n ,,, uä.*.nden, diE im
Lid-rtpausverfahren als Zusammendrud< mit der Flurkarte eine besonders für die
Finanzverwalfirng 

-geeignete Kaufpreiskarte ergeben. In die Kaufpreiskarten werden
die aus dem Kaufvertrag ermittelten, bereinigten Kaufpreise je qm unter Angabe
des verkaufsiahres eingetragen. In dem Erlalß vom 24. 3. lg6l-war angeorjnet,
daß die Gesd'räftsstellen der Gutadrteraussdrüsse den Finanzämtern eine Durdr-
sdrrift von jeder Karteikarte überlassen sollen. Da die Finanzämter a,oer an den
Preisen bebauter Grundstüd<e niciht interessiert sind, sind di" ö;.drrchriften ledig-
lidr auf den unbebauten Grundbesitz zu besdrränken. Im übrigen wiJ in Kürze die
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Zusammenarbeit zwisdren den Gesdräftsstellen der Gutadrteraussdrüsse und den

Finanämtern neu geregelt'

Mandre Gesdräftsstelle legt §7ert darauf, für ihren Gesdräftsbereidr eine über-
riaäia" Darstellung der v-erwertbaren Kaufpreise für grtlßqe zusammenhängende
Gebiete zu besitzen]Hierzu verfahren wir in unserer Gesdräftsstelle wie folgt'

Grundstüd<e, für die verwertbare Kaufpreise vorliegen_bzw' flir {ie der Gutadrter-
aussdruß de1 Verkehrswert bereits ermittelt hat, werden nadr der Flurkarte nadr
ihren Redrts- und Hodrwerten bestimmt. Angabe der Mittelpunktkoordinaten
genügt für die ldentifizierung. Sie werden in der_Karteikarte der Kaufpreissammlung
i"d'ti"rri"t"t und können airs dieser Karte in die Ridrtpreispläne oder Ubersidrts-
bHttä übertragen werden. So ergeben sidr in einer bildlidren Darstellung ge-
sdrlossea alle üerkaufsfälle auf einem Blatt. Fih bestirnmte Preisgruppen werden
besondere Farberr verwandt, ihre Ubertragung in die Ubersidrtspläne ermöglidrt,
Grundstüd<e gleidrer Preisgruppen aud'r in ihr,zu identifizieren und so ein gutes
Hilfsmittel ftii di. Bewertung im Vergleidrswerwerfahren zu erhaltea.

Im folgenden mödrte idr mi& mitdergesdräftsmaßigelB^eqndlungvonAnträgen auf
Ermittiurrg von Verkehrswerten besdräftigen. Nadr Aufnahme des Antrags werden
von der öesdraftsstetle die vorbereitenden Arbeiten in Angriff genommen. Dazu
g.hor* die Anlegung eines Laufzettels, dera.ufsdrlyß qi-bt iler das Datum der
Äntragstellung, diä Värsdr.rßberqd'rnung, dls Datum des Absdrlusses der Vorberei-
tungsarbeitäni'das Datum der [.adung, die Namen der Gutadrteri Benennung
.*äg." Beri&terstatter für bestirnmte Zwedce des Gutadrteraussdrusses, das Datum
d". f.."*ng des Gutadrtens, Angaben über die gndgültige Kostenabredrnung,
Ä;g"b; tUä. a. Zahlung aär f"iraaAglqng-an die Cutadrter, Absendevermerk
der-G.rt"drt*s sowie NaÄweis über die Betidttlg.rtg der Karteikarten der Kauf-
pi"irl*-trrg und Kaufpreiskarten. Es_ lolgt die Anfertigung- eines.Aussdrnittes
äer Flurkarteäit Eig.ntu.sangaben und Eigensd'raftsangaben des.zu-bewertenden
Grundstäd<s. '§ü'enn es sidr uä üe Beweäng bebauten Grundbesitzes handelt,
rrird uid.r die Gesdräftsstelle im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden des Gutadter-
;.d1;; gegebenenfalls um Beridrterstattef zu bemühen haben' Den Begriff des
g"riat ntt"üä mödrte idr erläutern.

Er ist kein Sadrverständiger im Sinne des § 140 (1) BBauG' lttet:ltl"er ist ein
eiÄa-tlidter Gutadrtei des Gutadrteratmsdtusses, der auf Besdrluß des Aus-
r-Äri"r t".ondere Aufgaben des Aussdrusses im Rahmen der verkehrswertermitt-
i""g tt;;mt. Insbesändere kommen hierbei Ardritekten ftir C,ebaudebewertun-

;:;; il;Ail, *t U".onderen Kenntnissen für besondere Bewertungsarbeiten als

f,.idr*.rr,"t er in Frage. Sadrverständigebzw. A-uskunftspersonen und Gutadrter sind

versdriedene personen mit versdriedJnen Aufgaben. Der vom Gutadrteraussdruß

"i"no.i* 
Beridrterstatter ist Mitglied des Cutadrteraussdrusses und erfüllt als

;il;"";;;;i,d;Mi;tt"d spezielle Aifgaben des Aussdrusses. Er darf nidrt mit dem

iidv..rtli"dig", täd, § 140 (1) BBauG verwedrselt werden'

Bei Berufung der Gutadrter adrte man darauf, daß, wie 
-es Sudr §-1 39 BBauG

vorsieht, Päonen mit besonderer Sadrkunde für die versdriedenen Grundstüd<s-

i".i*ia C.bietsteile, itii iiu der Aussdruß zuständig ist, ausgewählt werden' Zu
ni.r m,fgt6, g"t Or* eii.iÄüahmen in die Flädrennutzungspläne, die die Gesdräfts-

;'"il.-;xä;a!i ""oa"ät*uise 
besdrafft, und Heraussudren bereits vorhandener

;;A;rä6g;i mt",rontrpläne (Aussagen über möglidre Ausnutzbarkeit der zu
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bewertenden Grundstüd<e). vor Beratung des Gutadrtens durdr den Gutadrter-
aussdruß stellt die Gesdräftsstelle anhand der Kaufpreiskartei, der Kaufpreiskarte
und andererjn Frage kommender unterlagen das ftir die Beratung und'Besdlluß-
fassung des Gutadrteraussdrusses notwendige Material zusammen. üe.de1 Beridrt-
erstatter an der Ermittlung von Gebäudewerten beteiligt, so besdrafft die Gesdräfts-
stelle sdron zweckmäßig vorher von den Bauämtern äie Bauakten für die Beridlt-
erstatter. Der Beridrt selbst wird in der Regel einen Bestandteil des Gutadrtens
bilden, wenn sidr der Gutad-rteraussdruß für seine Annahme entsdlieden hat.
Die Arbeit der Beridrterstatter kann durdr die Gesdräftsstelle auch dadurdr ver-
einfadrt werden, daß von ihr vor der §Tertermittlung Feststellungen tatsädilid1er
Art getroffen werden. Hierzu redrnen z. B. Ermittlung umbauten Raumes, Geschoß-
höhe, baulidrer zustand, Lagebeschreibung u. ä. Der Beridrterstatter befaßt sidr
alsdann mit den reinen Bewertungsfragen und stellt die Ergebnisse seiner Arbeit in
einem Beridrt zusammen. Die Formulierung des Gutadrtens vor der Beratung kann
nadr \Teisung des vorsitzenden des Gutad'rteraussdrusses den Aufgaben där Ge-
sdräftsstelle zugeredtnet werden.

Die Bestellung eines Sadrverständigen im Rahmen der Tätigkeit des Gutadrteraus-
sdrusses wird eine Ausnahme und nur dann zu erwägen sein, wenn besondere
Bewertungsaufgaben, die in der Eigenart des zu bewertenden Objekts liegen, zu

lösen sind. Der Gutad'rteraussdruß muß sidr für die §Tertermittlung besonderer Uegen-
schaften überfordert fühlen. Die Gutachten selbst erstellt der Aussdruß. Gutadrter
kann nidrt Sadrverständiger nadr § 140 (1) BBauG sein.

Die Sadrverständigen werden in der Regel nad-r der Gebührenordnung für Ard-ri-
tekten abred'rnen.

Die Arbeit der Gutadrteraussd'rüsse kann dadurdr erleidrtert werden, daß sidr die

Mitarbeiter der Gesdräftsstelle mit den Grundsätzen für die ,,Ermittlung des Ver-
kehrswertes" vom 7. 8. 1961 und der VO über die baulidre Nutzung der Grund-
stüd<e vom 26.6;. 1962 vertraut madren. Diese Vorsdrriften enthalten Bestimrnungen

über die Grundlagen der Vertermittlung und das §Tertermittlungsverfahren. rü(/enn

es sidr um unbebauten Grundbesitz handelt, wird das Vergleidrswertverfahren anzu-
wenden sein. Das bei der Gesdräftsstelle angesammelte Vergleidrsrnaterial wird in der
Regel ausreidrenr um die Grundsätze vom 2.8. 196l anwenden zu können. Die
Verordnung sd,reibt weiterhin die Ermittlung des Verkehrswertes nach dem Ertrags-
wert vor. Der Ertragswert umfaßt den Gebäude- und Bodenwert. Der Bodenwert
wird in der Regel durdt Vergleidrspreise ermittelt, während der Gebäudeertragswert
einen narhhaltig erzielbaren Reinertrag des Grundstüd<es zur Grundlage hat. Dle
Vorschriften über das §Tertermittlungsverfahren erstred<en sidr audr auftie Ermitt-
lung des verkehrswertes nadr dem sadrwertverfahren. Der sadrwert umfaßt den
Bodenwert und den Bauwert. Bei der Ermittlung des Bauwertes wird vom Herstellungs-
wert der Gebäude, den Außenanlagen und den besonderen Betriebseinrichtung-en
auszugdhen sein' Tedrnisdre§Tertminderungen sind entsprechend zuberüdcsidttig-en.

Die Gesdräfestelle kann anhand gezahlter Kaufpreise und ermittelter verkehrs-
werte, ausgehend von einem bestirnmten Zeipunkt, Relationen ableiten, die oftmals
eine zutreffende Bewertung für die nad'rfolgenden Jahre zulassen, wenn geeignete
Vergleidrspreise fehlen. Veitere Hilfsmittel, die sidr die Geschäftsstelle besdraffen
kann,. sind Bebauungspläne und Baunutzungspläne. Nadr ihnen können die ver-
schiedenen Grundstüd<sgruppen zutreffend eingestuft werden. Die objektive Bewer-
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tung ist ohne Ortsbesidrtigung kaum möglidr: Allein die Gnrndstücksbeschreibung,
auf-d;e das Gutachten nicht verzidrten soll, madlt diese örtlidre Besichtigung not-
wendig. Audr die Berichtenstatter können ihre Feststellungen, selbst wen_n Bauakten
oder indere Pläne und Besdtreibungen vorliegen, nur dann einwandfrei treffen,
wenn sie sidr an Ort und Stelle Gewißheit über alle Faktoren versdraffen, die von
Einfluß auf die Bewertung sind.

Die von den Gutadrterausscihüssen erstatteten Gutadrten werden durdr die Ge'
sdrjäftsstelle unter Beifügung des Dienstsiegels des Katasteramts ausgefertigt.

Die Bundesregierung wird durdr Rec.htsverordnung bestimmen, daß die Ricfitwert'
übersidrten ftir Lander und Bundesgebiet zusammengefaßt und veröffentlicht wer-
den. Diese Verordnung steht noch aus. Die Gesdläftsstelle und der Gutadrter-
aussdruß müssen die tedrnischen Voraussetzungen hierfür sdraffen.
rü(/enn ausreidrende Vergleidrspreise zur Verfügung stehen, werden für die einzelnen
Teile eines Gemeindegebietes oder für das gesamte Gemeindegebiet Richtwerte
ermittelt. Der Ridrtwert ergibt sidr aus dem Durdrsdrnitt der gezahlten und berei'
nigten Kaufpreise. Der Cutachteraussdruß setzt die Ridltwerte fest. Die Richtwerte
werden in eineKarte übernommen; man bedient sidrzwed<mäßigderKarte 1:10000
oder 1 :25000, um eine übersichtliche Darstellung zu erreichen. Eine Veröffentlidrung
der Ridrtpreispläne ist zugelassen. Bei der Gesdräftsstelle des Gutadrteraussdrusses
kann jedermann Auskunft über die Ridrtwerte erhalten.

Einige §7orte mödrte idr nodt der Gebührenabrechnung widmen.

§ 10 der Verordnung über die Bildung von Gutachteraussdrüssen und die Anlegung
von Kaufpreissammlungen bestimmt, daß die Gebühren und Auslagen die Gesdräfts-
stelle des Gutachteraussc.husses festsetzt. §7ährend die Abredrnung nadr der Höhe
des ermittelten Verkehrswertes klargestellt ist, bestehen doch hier und da Unklar-
heiten darüberr was als einziehbare Aufwendungen für die Anhörung von Sach-
versfändigen und Auskunftsper"sonen nadr § 140 Abs. 1 des BBauG gilt und welche
Kosten als Auslagen dem Antragsteller in Redrnung gestellt werden können, wenn
sidr der Gutac,hteraussc.huß eines Beridrterstatters bedient. Die Kosten, die ein
Sachverständiger der Gesdtäftsstelle gegenüber geltend madrt, sind insgesamt Aus'
lagen, die dem Antragsteller in Rechnung zu stellen und zu erstatten sind. § 13 (f)
des Verwaltungskostengesetzes gilt nur für Sadrverständige nach § 140 (1) BBauG.
Die Entsdrädigungen für Sadlverständige sind Auslagen. Entsdrädigungen für Be-
richterstatter, äie Mitglied des CutadrterausscJrusses sind, sind keine Auslagen, sie
sind aus den Haushaltimitteln des Titels 307 zu entsdrädigen. Die Abredrnung der
Berichterstatter richtet sidr nach den Bestimmungen der Verordnung vom 29. 12.
1960. Da sie über besondere Sachkenntnis verfügen, ist der Höchstbetrag von
10,- DM angemessen. Im Bedarfsfall ist Redrnungsprüfstellen eine entspredrende
Besdreinigung zu überlassen. Gebühren werden nadr dgr Verordnung vom 29. 12.
1950 nictrl erhoben, wenn Gutadrten im überwiegend öffentlichen Interesse erstattet
werden. Diese Bestimmung madrte wahrsdreinlidr allen Gesdräftsstellen einiges
Kopfzerbrecfien bis in die jüngste Zeit hinein. Der Begriff ,,öffentliche,s Interesse"
wai nicht hinreidrend geklärt, der Erlaß vom 21. 9. 1962 schaffte hier \randel.
Der Edaß gliedert die Tatbestände für die Gebührenbefreiung in 3 Gruppen,

1. De Erstattung des Gutadrtens liegt nadt Auffassung des Antragstellers über-
wiegend im öffentlidren Interesse'
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2. Die Gebührenbefreiung wird beantragt, weil das Gutadrten für später auszufüh-

rende Maßnahmen benötigt wird, die zur Vahrnehmung öffentlidrer Aufgaben
getroffen werden.

3. Die Gebtihrenbefr,eiung für §Tertgutachten gründet sid'r auf gesetzlidre Vor-
sdrriften.

Die Gebührenbefreiung kann nur dann zugestanden werdea, wenn das Gutadrten
im überwiegend Offentlidren Interesse erstattet wird. Das überwiegend öffentlidre
Interesse kann sidr jedod, nur aussdrließlid'r auf die Amtshandlung bezi,ehen. Für

weldre zukünftigen Maßnahmen das Gutadtten benötigt wird, ist nidrt entsdreidend.

Für die zustehende Gebührenbefreiung muß vielmehr die Erstattung des §[ert-
gutadrtens selbst im überwiegend öffentlidren Interesse liegen. Gebührenbefreiung

ist ohne weitere Prüfung zu gewähren, wenn es sidr um die Ermittlung des Verkehrs-

werts im Zuge eines Enteignungsverfahrens nadt dem Bundesbaugesetz handelt.

Bei Urnlegungsverfahren nadr dem Bundesbaugesetz wird im Einzelfall geprüft
werden müssen, ob das öffentlidre Interesse an der Erstattung des §Tertgutadrtens

überwiegt. \7enn gesetzlidre Regelungen Gebührenbefreiung vorsehen, muß diese

zugestanden werden, sofern die gesetzlidren Voraussetzungen erfüllt sind. Ins-

besondere werden Behörden, die Gutadrten beantragt haben, diese Gutadrten für
eigene dienstlidre Aufgaben gebraudren. Sie werden also nur für sidr selbst tätig

und begehren die Gutachten für Aufgaben, für die ein überwiegend öffentlid-res

Interesse nidrt besteht.

Die Entsdrädigung der ehrenamtlidren Gutadrter nimmt die Gesdräftsstelle nadl

Anhören des Vorsitzenden vor. De Entschädigung richtet,sidr nach den Bestimmun-

gen des Gesetzes üb,er die Entsdrädigung von Zeugen und Sadrverständigen vom

26.7.1957. Ein Gutadrter, der als stellvertretender Vorsitzender tätig wird, erhält

keine Entsdrädigung.

Ehrenanrtlidre Gutadrter werden zu den Cutachteraussdrußsitzungen nadr dem

Grade ihrer Sadrkenntnis für den Einzelbewertungsfall zvgezogen.

Die Absendung des Gutadrtens mit der dazugehörigen Zahlungsaufforderung,

Anbringung der Erledigungsvermerke iib,er den Gesdräftsvorfall im Antragsbuclr
oder in der Antragskartei sowie die tlbernahme des ermittelten Verkehrswertes in
die Kaufpreiskartei der Kaufpreissammlung und in die Kaufpreiskarte schließen die
Arbeit der Gesd,äftsstelle ab.

Die Tätigkeit der Gutadrteratrssdrüsse sdrließt aber nidrt aus, daß audr das Kataster-

amt gutadltliche Außerungen und Auskünfte über Grundstückswerte erteilt, wie

dies die Allgemeine Dienstanweisung für die unteren und höheten Vermessungs-

und Katasterbehörden vom 30. 5. 1961 vorsdrreibt. Diese gutadrtlidren Äußerunfen
und Auskünfte werden vorwiegend auf Antrag von Behörden erstattet. Der Kieis
der Behörden ist jedodr begrenzt. Das Katasteramt wird sidr zur Aufgabe gutadrt-
lidrer Außerungen des gesammelten Kaufpreismaterials bedienen. Die a"Hfiia
der Abgabe von gutachtlidren Außerungen ermittelten Feststellungen werden in die
Kaufpreiskartei und Kaufpreiskarte übernommen, eine besondere Kennzeidrnung ist
angebradrt.

Jede Gesdräftsstelle wird ihre Arbeit den örtlidren Gegebenheiten entspred-rend
einrichten. Die Einridrtung ist noch jung, weitere Erfahrungen werden sie vervoll-
kommnen.

155



Rationelle Gestaltung des teclnisc}en Dienstes beim Katasteramt*)
Von Regierungsvermessungsamtmann M a ats ch, Katasteramt Syke

§/as heißt Rationalisierung und wärum Rationalisierung?

Unter Rationalisienrng wird das Bestreben nad'r wirtsd,aftlid,er Gestaltung des

Arbeitsablaufs verstanäen, d. h., bei geringstem Zeit- und Kostenaufwand soll der
größtmögliüe Nutzen erzielt werden.

Stetiges Anwadrsen der zu bewältigenden Au{gaben, M,angel an Personal, insbeson-
dere-an qualifizierten Kräften, sowie der Ruf nadr Senkung der Verwaltungskosten
zwingen äudr die Vermessung;s- und Katasterverwaltung, sidr ständig mit der Frage
nadr rationeller Gestaltung äes Arbeitsablaufs zu beEd'räftigen. Zu beadrten ist
hierbei, d.aß die Güte des Arbeitsergebnisses nidrt leiden darf, sondern je nadr
dem zu erreidrenden Endzwed< no& gesteigert werdea muß.

Ein Blid< in die Vergangenheit zeigt, daß bei Einridrtung des Katasters in der Provinz
Hannover vor rd. gO lahren särntlidle Arbeiten bei einem geringen Zeitaufwand
nur auf den einen Zwed<, nämlidt die Einridrtung einer Institution zur Sdraffung
und Fortführung von Unterlagen für die Besteuerung der Liegensdraften und
Gebäude, 

".r.g"idrt"t 
wurde. Daß es audl anders ging, beweist die zum gleidren

Zeitpunki aus-geführte sdraumburg-lippisdre Neuvermessung. Dieser Hinweis soll
kein; Kritik an der damaligen Leistung bedeuten, denn die Väter der preuß. Kataster-
verwaltung konnten einerseits nidrt ahnen, vor weldre Aufgaben ihre Verwaltung
eines Tagäs gestellt würde, und zum anderen werden neben dem Zeitdrud< die
verfügbaren Geldmittel ihre Arbeit maßgebend beeinflußt haben.

Veldres sind die §Tesensmerkmale einer rationellen Arbeitsgestaltung?
1. Spezialisierung
2. Einsatz von Masd'rinen
3. Vereinfadrung.

Zu l. Speziaüsierung

De Spezialisierung dürfte in unserer Verwaltung damit vorerst ihren Absdrluß
gefunden haben, d"ß in d.n Organisationsplänen der Katasterämter, je nadr Größe
äes jeweiligen Amtes, ted'rnisdre Sadrgebiete Spezialisten bzw. Spezialistengruppen
übertragen werden.

Bei der Aufteilung nad, Spezialgebieten bleibt besonders zu beadrten, daß in
Fällen von Urlaub, Erkrankung oder Aussdreiden stets ein eingearbeiteter Ersatz-
mann verfügbar sein mrclß. Zw Hebung der Arbeitsfreudigkeit und damit zur
Leistungsstei;erung dürfte es angebradrt sein, qualifizierte und interessierte Nadr-
wudrskiäfte,-ro*o'hl der Ingenieur- als audr der Tedrnikergruppe in größeren
Zeitabständen, d. h. frühesti-ns nach 3-4 Jahren, die ihrer jeweiligen Einstufung
entspredrend", Arb.itrg"biete (mit Ausnahme der Grundkartengruppe) wedrseln
zu lassen.

Eine weitergehende Spezialisierung in Ridrtung d_er indusüiellen Fließbandarbeit
ati.ft" fti. bädenklidr zu halten sein. Die Qualitlit der Arbeit würde leiden und der

.) Dt..* Ar,tk"I gib,t im wesentlid,en itie AusführunSel ryie§er, die der Verfasser anläßIiü des Fortbildungs-' ffi;;;; -d;-f,1äteo a.. gdüät-riä,i';;;.A6"teAriiüen' Verwaltungsdienstes der Vermessungs- und
fa:üüerre*üt""g i, l"d"Saüsa am 8. 11. 1962 genaüt hat'
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Gesamtzeitverbraudr ansteigen, wenn z. B. die häuslidre Bearbeitung einer Fort-
führungsvermessungssadre etwa an ein rundes Dutzend spezialisiln aufgeteilt
würde.

Zu2. Einsatz von Masdrinen

Im Hinblid< auf den Einsatz von Masdrin en zur rationellen Gestaltung des tedr-
nischen Dienstes ergibt sidr z. Z. folgendes Bild,

Crelles Redlentafeln und Logarithmentafeln besitzen nur nodr Museumswert. Die
Logarithmentafel leistet allenfalls bei der Ausbildung der Vermessungslehrlinge
nod'r- gute Dienste, weil der Lehrling bei ihrem Gebraüdr lernt, Zahlen iuverHsjg
zu übertragen.

a) Dem V,ermessungstruppführer stehen für im Felde durdrzuftihrende Redrenarbeiten
die handlid're Handredrenmasdrine Curta II und die rüittkesdre euadrattafel zur
Ve-rfügung; xetztere wäre zwed<mäßig dmdr einen Abdrud< der ftii Niedersad.rsen
geltenden Tafeln 7, 7 a, r b und 2 dei Fortf. Anweisung II.zu ergänzen.

b) Für Koordinatenberedrnungen im polygon- und Kleinpunktfeld sowie für
Flädrenberedrlllqefl, die bei größeren Teil-ungsverm"rru.rg"n anfallen, steht die
Redrenanlage IBM 650 des Landesverwrlrungsarits zur verfü-g'ng. ob diese Anlage
sidr auf unsere Arbeiten zeitersparend auswirkt, liegt einzigLä aileln in unserin

T"dg.l, Hierbei liegt es_ erfahiungsgemäß in der\atur äer Neuerung, daß in
einer Ubergangszeit ein scheinbarer Mehrverbraudr an Zeit bei den vorbüeitenden
Eintragungen in die Red'renvordrud<e in Kauf genommen werden muß. Halten wir
y1s -aber stets. vor Augen, daß der Bedarf an uermessungstedrnisdr einwandfreien
Flurkarten sidr stetig steigert, daß ihre Fertigung n* -*lt 

der auf Lodrkarten-
Koordinatea angewi,esenen automatisdren Kartienrng;sanlage bewältigt werden kann
und daß zu einem modernen Mehrzwed<kataster audr einiandfreie Fledrenangaben
gehören.

c) 2 Doppelredrenmasdrinen dürften für mittlere und größere Katasterämter für
die verbleibenden Koordinatenberedrnungen usw. klein-eren Umfangs ausreidren.

Zu dem Thema ,,Kleinredrenautomaten und Handredrenmasdrinen', hai HerrRVmR.
Dr. Bod< untersudrungen angestellt rmd in Heft 3l 1962 der ,,Nadrridrten der
Nieders. Vermessungs- yd §.a1ast-erv_911altu1g" veröffentlidrt. ber sdrlußfolge-
rung, daß die z. z. im Handel befindlidren Kleinred.renautomaten die bewährt"en
und preisgünstigen Handredrenmasdrinen, z. B. Brunwiga 13 RK, nidrt ersetzen
können, kann nur zugestimmt werden.

d) uber den Einsatz von Addiermaschinen mit elektrisdrem Antrieb, die sidr
seit Jahren bewährt haben, erübrigen sidt weitere Ausftihrungen.

Auf keinen Fall kann 
".. T:lr vertretba-r sein, daß z. B. Auszüge aus dem Liegen_

sdraftsbudr bzw. Bestandsblätter nadr Ab- unä Zuschreibung otirre Benutzung einer
Addiermasdrine aufaddiert werden müssen.

e) Pie .Ausstartung _jedes Katasteramts rnit einern Diktiergerät dürfte bei dem
vorhandenen Nqngel an guten stenografen ebenfalls zur raäonellei aru.l,rg".;i-
tung beitragen, abgesehen davon, daßäie Zettfär die Stenogramma,rfJme entfällt.

0 ,Nlü Ausstattuflg der Katasterämter mit leistungsfähigen punktlidrtparsgeräter
nebst pneumatisdren Pausrahmen und elektrisdren-Entwicklungsgeräten, oitiudr.n
Pantographen nebst Fotokassetren, selbstentwickelnden risdr-üjrtpaurg.rit.r, fti,
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die unmittehare Anfertigung von Fortführungsriß-Lidrtpausen durdr die Vorberei'
tungsgrupp€, sowie mit 

"""A"lt 
Budrgerät verw-endbaren Fotokopiergeräten dürften

k""l*""oÄ Vtfrsdre vorhanden sein. Lediglidr die nadr einigen Jahren vedoren-
g.fr""a" Lesbarkeit der Fotokopien bereitetso-rgen. Ob die mit einem zusätzlidren
Z"li"ui*"na verbundene §(rässerung der Fotokäpien zum Ziel fthr" oder ob die
industrie in absehbarer Zeit dutdt näue Verfahren bzw. Materialien diesen Mangel
beseitigt, muß nodr untersudrt bzw. abgewartet werden'

Zu 3. Vereinfadrung
Hier eröffnet sidr ohne Zweifel das umfangreidrste Gebiet, Mittel und \fege zur
Rationalisierung zu finden.

Nadrfolgend angesprochene Punkte können keinen Ansprudr- auf Vollständigkeit
;;i;b."",".t" *o"au" dagegen als Ausgang für eine Diskussion ihren Zwecl< erfüllen.

a) Der Fortfall des Gebäudebudrs hat aus der Sidlt des Katasteramts keine für
;il; Verwaltung nadrteiligen Folgen gehabt, obgleich es audr.hl.t.- wie bei
i.d., N",r.*ns : Skeptilier gegäben- haben soll' Eine nadr Möglidrkeit den
äeuesten Stand"enthaltetä. Fl.trkaite sowie der Auszug aus dem Gebäudenachweis
fi","" rog"r etwas Besseres als der Nadrweis des vielfadr veralteteh ehemaligen
Gebaudeb,-udrs, dem die bildlidre Darstellung auf der Karte fehlte'

b) De in den entspredrenden Runderlassen ergangenenr sowje in den Bauordnungen
d.. Rugi"r""gsbezirke festgelegten Bestimmungen über BeglTblgglg bzw. Anferti-
grng uär, LalepHnen und-Einmessung der neu erridtteten Baulidrkeiten beginnen
idr"vorteilhait auch für unsere Verwaltung auszuwirken. Hundertprozentig aus-

wirken werden sie sich allerdings efst dann, wenn wir personalmäßig in der Lage
sind, die Bauwerke in kürzester Frist, d. h. vor der Gebraudrsabnahme, einzu-
messen und in die Karten zu übernehmen.

Die §rünsdre der Baugenehmigungsbehörden gehen sogar nodr weiter.-sie wünschen
die Besdreinig,rng dei KatastJramts über die lageplanmäßige Bauausführutg z. T.
bereits ,onl i"räin der Rohbauabnahme; denn nur dann besteht die Möglidrkeit,
bei festgestellten Abweidrungen vom Lageplan den Bauhern durdr eine Stillegung
des Baries zv zwingen, den- Forderungen der Baugenehmigungsbehörde nadrzu-
kommen.

Als Mangel hat sidt herausgestellt, daß dem Vermeszung-strupp{ührer bei der
iAf"nJrä*sung keine Ausfe-rtigung des Lageplanes in-die Urtlidrkeit-milg.egeben
*"ra.n kanr; er"k"rrn also in dei mästen Fällen nidrt überprüfen, _weld,e 

Mindest-

"bstarrd" 
von vorhandenen Grenzen, §flegen, Gebäuden usw. in der Baugenehmi-

gung gefordert wurden.

Da das Bauamt für den Landkreis Grafsd,aft Hoya auf Grund.der neuesten Bau-

;;;;tfild;n Reg.-Bez. Hannover vom 29. 8.1962 die Besd'reinigun_g über die
i"g.plüg"i"a." Auiftihrung des Bauvorhabens nunmehr fordert, wurde zur Ge-
sdiäitsvereinfadrung folgendes vereinbart:

Das Bauamt bittet die fudritekten, einen weiteren Lageplan zur Beglaubigung
;;;;g;r. Das Katasteramt fertigi ebenfalls eine zusätzlidre Lidrtpause an. In
il;;'iäll.n erhält die zusatdiäe Ausfertigung den Stempelaufdrud< ,,Nadr
ii;;"g d* Antrags auf Rohbauabnahme zurüik an das Katasteramt". Sobald der
B";i# die Rohbäabiahme bean6agt hat, übersendet das Bauamt den Lageplan

"r, 
J", f"a"r,eramt. Maßstab und Inha'lt 12. B. Steinbreiten) des Lageplanes werden
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dem Vermessungstechniker in den meisten Fällen genügen, ihn als Fortführungsriß
zu verwenden, ohne daß er weitere Unterlagen benötigt.

Zu erwähnen wäre noch, daß in bestimmten Fällen die Bauämter auf die Erteilung
der Bescheinigung über lageplangeredrte Bauausführung verzidrten, z. B. wenn die
in der Bauordnung vorgeschriebenen Mindestabstänäe wesentlidr übersdrritten
werden.

c) Bei der Anfertigung von neuen Flurrahmenkarten empfiehlt es sidr, trotz des
sdreinbaren Mehrverbrauchs an Zeit, auf jeden Fall vorersi die erforderlidren Ver-
messungsrisse mit den vorhandenen Grundzahlen anzufertigen; die ansclließende,
mit weniger Zeitaufwand und von weniger qualifizierten Kiaften dgrdrzuführende
Kartierung bildet die beste Prüfung des Zahlenwerks der Vermessungsrisse. Aud-r
wird die Prüfung der Kartierung wesentlidr erleid.rtert, als wenn diesä auf Grund
einer vielzahl von Fortführungsrißlidrtpausen ausgeführt werden muß. Daß der
Fortführungsriß- bzw. Vermessungsrißführer durctr eine zweclmäßige Art der Auf-
messung und durch eine Beschränkung der Zahl der Sidrerungsmai3e auf das not-
wendige Maß wesentlich zurVereinfadrung der Kartierungsarbäten beitragen kann,
darf nebenher erwähnt werden. Eine klare Darstellung dt zahlenwerks äuf über-
sidrtlichen V_ermessungsrissen dürfte im übrigen Voraussetzung sein, wenn wir
eines Tages das automatisclre Kartiergerät mit Erfolg einsetzen *oll*n.
d) Bei der versdrmelzung von Flurstüd<en wirkt sidr hemmend aus, daß in vielen
Fällen (beim Katasteramt syke _sind es rd. l8 o/s der Fälle) eine versdrmelzung nur
nacr einer vorherigen Mithaftübertragung der auf dem Hatrptgrundstück ruhe-nden
Lasten und Besdrränkungen der zweiten Abteilung des Grundbuchs auf die hinzu-
geretenen kleinen lastenfreien Grundstüd<e möglidr ist. Den crundstüd<seigen-
tümer zu. bewegenr beim Grundbudramt den Antrag auf Mithafttibertragung zu
stellen, 'scheitert nadr den gemachten Erfahrungen 

"n 
d". Kostenfrage. Hier irere

es wünsdrenswertr wenn der § 69 des Geridrtskostengesetzes, der die Gebühren.
befreiung 

_bei _ver,einigungen und Bestandteilzusdrreibungen regelt, entsprechend
ergänzt oder der Justizmister zum Erlaß einer entspnechenden üerwaltungsanord-
nung angeregt werden könnte.

e) Ein weiteres Gebiet, auf dem wir durch Vereinfadrung rationell arbeiten können,
ist die in der Nr. 10.3 der Fortf-Anw._ll vorgesehene Sonderung nacl-r vorliegenden
Bebauungsplänen. Die zusätzliche Arbeit der Bauabsteckung diirfte mehr Js aus-
geglidren werden, wenn man an die Fälle denkt, in denen ieu abgemarkt werden
mußte, weil rransportfahrzeuge, Planierraupen usw. die ursprüngli-ctre Abmarkung
zerstörten, ganz abgesehen von_den Fällen, in denen, z. B. tei der Erridrtung voi
Reihenhäusern, im Ansdrluß an die Einmessung der Gebäude Splißflurstticl<" g.6ild.t
we1de1 mußten, weil die Eigentumsgrenzen nidrt innerhaib der Trennmauern
verliefen.

f) 
^Unbedingt.zur rationellen Gestaltung des. technischen Dienstes dürfte gehören,

daß der Inhalt der vermessungsrisse stets den neuesten stand nadrweisen muß.
\7enl die Ergänzun-gsvermessungen nidrt grundsätzlidr nadrgetragen werden, wird
der Zustand nie aufhören, daß der Vermeisungstruppführer"mit äinem stoß Fort-
füfirungsrißlidrtpausen ins,Gelände zieht, anstatt-teai!üa mit 1 oder 2 vemessungs-
rißlidrtpausen und einer Lichtpause der Flurkarte. öaß der Verrnessungsriß unüe-
dingt voraussetzung für die Anfertigung der Flurrahmenkarte sein niuß, wurde
bereits erwähnt.
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Die Frage, ob es wirtsdraftlid, vertretbar ist, das Original des Verm.essungsrisses

oder .lrie Lidrtpause mit ins Gelände zu nehmen, dürfte nur von Fall zu Fall zu
entsdreiden sein.

Zu überlegen bleibt hierbei, ob insgesamt weniger oder mehr Zeit benötigt-wird,
*"nn *i.kugelschreiber sdrnell eüa 30 Maßä auf die auf DIN A 4 gefaltete
liüi;** g.idr.i"b* und häuslidr die verbleibenden 15-20 Bestirnmungs- und
§ia"iu"gräße in das Original übertragen'n erden oder ob der Rißtisdr verwendet
werden äuß und das Rißoäginal z. B. mit den nur der Flädrenberedrnung oder der
Aufnahme von topographisÄen Gegenständen dienenden Maßen belastet und gar

"itiil*riÄUiA 
g.,"".ht werden -.rß. A,rd, die Sdrwierigkeit bei etwa im Felde

notwendigen Reduktionen sind zu beadrten.
pie Verwendung eines Vermessungsrißoriginals ohne bereits eingetragene Grund-
iahlen bel ieder-Vermessung, bzw.lines bäreits Zahlen enthaltenden Risses bei der
Fortführungsvermessrng, diä .1"" größere Anzahl von Maßen erbringt, dürfte
auf jeden Fall rationell sein.

g) Eine weitere Möglidrkeit zur rationellen Gestaltung qoyohl der häuslidren Vor-
L;t,rd als audr äer ortlidren Ausführung einer Fortführungsvermessung dürfte
;ü ;fü";wenn in Gebieten rnit neuen Fhirrahmenkarten 1:1000 auf die Mitgabe
und örtlidre Auswertung von Zahten aus nidrt einwandfreien Vermessungen ver-
iiaa., *ira. Mit Hilfe vän im Felde graphisdr aus der Karte entnommenen Maßen
lassen si& die alten Grenzen mit deÄel-ben Genauigkeitsgrad überprüfen, der den

"ii.i f.A"n." innewohnt. Hierbei wird vorausgesetzt, daß die Mafle aus nid'rt ein-
wandfreien Vermessungen bei der Neukartierung sadlgemäß verwendet worden sind'
Ein Blid< auf den Verriessungsriß, der nur Grundzahlen, d. h. Zahlen,aus einwand-
freien Vermessungen, enthäli zeigt, wo mit.graphisdren Maßen gearbeitet werden
,un. Ui"rU.i güt es keinen Kampf mit dän unvermarkten und im Laufe von
;ä. 90 J;il u."r*r"dr.en.r, und verbauten Linien der CrundsteuervermessunB m*r,
rondä man kann eine neue zwed<mäßige Vermessungslinie in -das 

vermarkte
;;J;r. Netz einbinden, kartieren und hiernadr Grenzüberprüfung und Auf-
messung durdrführen.
h) Jed; Möglidrkeit sollte wahrgenommen werden, die Sdrätzungskarte mit der
fiuik".,. zu kombinieren. Ob die Sdrätzungsergebnisse in die Mutterpause- od-er

il dt" ;;parente Gebraudrskarte eingetragen werden oder auf einer Ded<folie
;;.-Mr";;;rse nad.rzuweisen sind, kann n_ur von Fall zu Fall entsd'rieden werden,
A"fIa"; iafl wird Zeit gespart, wenn-der Bearbeiter einer Vermessungssadre seine

k"*i"rurg und Flädrenbäredrnung auf einer Karte ausführen kann.

Zu beadrien bleibt, daß den Planer die Sdrätzungsmerkmale- auf der Lidrtpause
de. Florka.te stören. Hiernadr dürfte'es sich empfehlen, in Gebieten, in denen mit
B;;;l"rrrg* zu redrnen ist, die 

-Sdrätzungsergebnisse -nidrt 
in der 

-Mutterpause*nä..n li der transparenten Gebraudrskarte oder auf einer Ded<folie nadrzu-
weisen.
i't Für die Vorbereitung von Vermessungssadren, für die Anfertigung von Ver-
ä".r."nriir."n und bei'Neukartierungsarbeiten kann erheblidre Zeit eingespart .

*.rd.rrl *.ntt die Fortführungsrisse flurweise geordnet wurden'

k) Bei der Vorbereitung amtseigener vermessungssadren _wird Z_eit eingespart,
- i."" 

-rJ 
A" ÄrJtffu"ä des VJrdrud<s,,Grundstücks- und Eigentümernadrweis "

iA;I. t;r; iortf.Anw. I'l) verzidrtet wird und dafür die entspred'renden Angaben
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in die vorbereitete Skizze zur Abmarkungsniedersdrrift (Vordrud< oder Lidrtpause
der Flurkarte) eingetragen werden. Rei&i der Maßstab der Flurkarte stellenieise
für eine klare Darstellung nidrt aus, so hilft eine arn'Rande angebradrte Vergröße-
rung. Sind für die vermessung weitere Flädrenangaben, als lm vordrud< 

-,,Ver-

messungsantrag" nadrgewiesen, erforderlidr, so genügt deren Eintragung in die
Ubersidrtslidrtpause.

l) Hinweise in den Auflassungssdrriften, im Zusammenhang mit dem Auflassungs-
vertrag Trennstüd<e zu vereinigen, als Bestandteil zuzusdrreiben oder in die Mlthaft
für Lasten und Besdränkungen der zweiten Abteilung des Grundbudrs einzube-
ziehen, ersparer spätere vereinigungsanträge bzw. sÄriftwedrsel an die Grund-
eigentümer-wegen Stellung des Antrages auf nadrträglidre Bestandteilzusdrreibung
bzw. Mithafteinbeziehung. Versdrmelzungsanfrugen, die sowohl für das Katasterami
als audr für das GrundLudramt eine B;lastonf bäd".rt.r, lassen sidr vermeiden,
wenn das Grundbudramt in der Veränderungsliste an geeigneter Stelle den Vermerk
,,Versdmelzung zulässig" anbringt. Aus diesem verfihren Nutzen zu ziehen, setzt
natürlidl voraus, daß vor Fortftihrung nadr der veränderungsliste die Flur-
stüd<sversdrmelzungen durdrgeführt werden. Der Einwand, daß hierdurch die Fort-
führungekeilung zusätzlidr belastet wird, trifft nur bedingt zu. tlbersidrtlidre
Bestandsblätter lassen es zu, Auszüge in Form von Fotokopien mit entspredrendem
slempelaufdrud< zu erteilen. Auf die weiteren Vorzüge einer Besdränkung der
Flurstüd<szahl nadr dem Grundsatz ,,jedes Grundstüd< nur eine Flurstüd<snum-mer"

hinzuweisen, erübrigt sidr.

§flünsdrenwert wäre es, werm der Titel des Vordrud<s ,,Auszug aus dem Verände-
rungsnadrweis" im Sinne der vorgenannten Ausführungen ergänzt würde.

m) Der laufende Anfall von übernommenen Polygonieflmgen und von neuen

Vermessungsrisen madrt es unbedingt erforderlidr, daß sowohl transparente uber-
sidrtpläne RiPoNi 1 :5000 als audr Vermessungsrißübersidrten in Form von Lidlt-
pausen der Deutsdren Grundkarte 1:5000 angefertigt und fortgeführt werden.
Eine Darstellung der beiden Angaben auf einer Karte hat sidr als unübersidrtlidr
erwiesen.

n) Vereinfadrungsmöglidrkeiten, die sidr hinsidrdidr der Eintragungen in den Flur-
büdrern, Eigentümerverzeidrnissen und Bestandsblättern sowiä där äußeren Ge-
staltung_ dieser verzeidrnisse ergeben könnten, wurden nidrt behandelt, da diese
Fragen bei einer kommenden umstellung auf Lodrkarten zu regeln sein werden.

o) Ein weites Gebiet, auf dem vereinfadrungen nod'r möglidr sind, bilden die zum
Teil Jahrzehnte zurüd<liegenden verändenrngen an §Tisserläufen III. ordnung.
Durdrweg wird es sidr hierbei um Gebiete des urkatasters handeln, d. h. die Kata-
sterunterlagen sind auf Grund nidrt einwandfreier Vermessungen ohne vermarkung
der Grerrzen entstanden. Da die vermessungs- und Katastervenvaltung auf langä
sidrt nidrt in der Lage sein wird, mit herkömmlid,en Methoden die eiforderfide
Vermessung elnsd'rl. Abmarkung und ggf. Ansd,luß an das Festpunktfeld durdl-
zuführen, rnüßte die Luftbildmessung herangezogen werden. Eine geringe Zahl
von zu signalisierenden Paßpunkten, z. B. Polygonpunkte der GruirdsteLrneu-
vennessung, sowie wenige zu messenden Maße für die '§Tasserlaufbreite dürften
genügen, um über entzerrte Luftbildvergrößerungen im Maßstab der vorhandenen
Flulkartg eine Eintragung der neu_en Grenzen zu ermöglidren. Eine verhandlungs-
niedersdrrift, die den an eine öffentlidre urkunde zu,steltrenden Anforderungin
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genügefl und die entspredrenden Erklärungen im Sinne des Absdrnitts 10 der
Fort.Än*. II enthalten müßte, wäre selbstverständlidr aufzunehmen. Auf ähnlidre
\7eise dürfte es audr möglidl sein, Verändenrngen an unvermarkten §7egen in der
Feldlage zu übernehmen.

Leitgedanke muß sein, daß sidr der Verlauf der durdr_die vorgesehene Sonderung
entstandenen neuen Grenzen zueinander sowie zu den alten Kartengrenzen im
Rahmen derjenigen Genauigkeit bewegt, die dem vorhandenen Kartenmaterial zu
eigen ist. Fü; di; FHdrenermittlung genügt ein Präzisionsplanimeter vollauf.

Da der Absdlnit 10 der Fortf.Anw. II zur Zeitber Sonderungen nadr dem Kataster-
nachweis nur dann angewandt werden darf, wenn eine einwandfreie Vermessung
vorliegt und die Teilungsgrenze örtlidr ausreichend festgelegt ist, wäre eine ent-
spredrende Ergänzung dieses Absdrnitts erforderlid'r.

Zu dem größten Teil der aufgezeigten vereinfachungsm<Elidrkeiten mag man mir
entgegenf,alten: Varum diese Aufzählungen? - Vorhandene Anweisungen, Ridrt-
tniän und Runderlasse haben ia diese und nodr mehr Möglidrkeiten bereits zum
Inhalt! -
Ja, das stimmt! Aber wie sieht die Praxis atrs?

Nur ein kurzes Beispiel:

Urkarte der Flumahmenkarte - Alufolie
Mutterpause : Astralon
Gebraudrskarte - Ozalid Hostaphan.

Immer wieder ist festzustellen, daß die Fortführungsvermessungen in die Gebraudrs-
karte kartiert werden, obgleid'r diese Arbeit bestimmt nidrt angenehm ist. §fleil
der betreffende Ted-rniker-aber bisher keine Gelegenheit hatte, auf Alufolie oder
Korrektostat eine Neukartierung anzufertigen, und er jahrelang die Ergebnisse von
Fortführungsvermessungen in di,e Gebrauchskarte eingetragen und dann die Mutter-
pause altei Art durd-r Hodrzeidrnen ergänzt hat, sdreut er sidr, die Alufolie für
äie Kartierung heranzuholen. De Folge hiervon ist, daß, wenn eines Tages die
Mutterpause äus irgendeinem Grunde von der Neukartierungsgryppe auf den
neuest; Stand gebiadrt werden soll, sämtlidre vorliegenden Fortführungen noch
einmal auf der Alufolie kartiert werden müssen.

Hier sehe idr sowohl für den Leiter der tedmisdren Abteilung als audr für den
gesdräftsleitenden Beamten die dankbarste Aufgabe, die darin. bestehen sollte,
im-e, .rrd immer wieder seine Mitarbeiter mit den neuesten Arbeits-Materialien,
-Geräten und -Methoden vertraut zu machen und sie darüber aufzuklären, warum
wir es jetzt so und nidrt mehr anders madren wollen. §7enn es dann eines Tages
gelingtj daß jeder Mitarbeiter, hinunter bis_zum jüngste_n Lehrling, sid'r über seine
Ä.bJt'eigerrl Gedanken mairt, dann wird er mehr als bisher von sidr aus mit
.ig"r* Iäeen urrd Vorsdrlägen für Verbesserungen_ und V-ereinfacfiungen komrnen'
Däß -"r, hierauf einzugehei und das Für und \7ider zu diskutieren hat, ist selbst-
verständlidr.

Ist das Ziel erreidrt, daß sidr jeder Amtsangehörige im vorgenannte:r Sinne betätigt,
dann dürfte das Pioblem ,,Rationelle Gesialtung des tedrnischen Dienstes" aufge-
hört haben, ein Problem zu sein.
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Vorsdrlag
zur Beschleunigung und Verbilligung der Höhenaufnahme
für die Deutsdre Grundkarte 1: J000 in ebenen Gebieten

von oberregierungs- u. -vermessungsrat Prof. Dr. §7. Engelbert., Regierung Hannover

Uber. die Notwendigkeit eines verstärkten Einsatzes der Luftbildvennessung zur
Besdrleunigung der Höhenaufnahme für die Deutsdre Grundkarte 1 ,5000 sinä sidr
w9_hl alle Faclleute einig. Neuere Erkenntnisse in Verbindung mit neuen instrumen-
tellen Entwicldungen lassen es sogar zuf photogrammetri;dle Höhenaufnahrnen
audr im hügeligen und fladr welligen Gelände auszuführen. In solchen Gebieten
bestimmt der Pho.togratmelel allerdings nur Höhenpunkte, die der Topograph
benutzt, um danach örtlidr Höhenlinien zu zeidrnen. Diese gemischt photogramme-
trischterrestrische Methode hat sidr in der Praxis bereits Lewährt, z. B. bei der
Bearbeitung von 3 Blättern im Raum'Bad Münder, Reg.-Bez. Hannover.

Die glten Erfahrungen, die von der Landesvermessung und der Regierung Hannover
mit der Aufspaltung der Höhenaufnahme 1:5000 in die beiden Arbeitabsd.rnitte
Punktausmessung und Höhenlinienzeidrnung gemadrt worden sind, ließen den
cedanken reifen, in ebenen, offenen Gebieten audr die terrestrisdre Höhenauf-
nahme in diese 2 Absd-rnitte zu trennen. venn der Grundriß der Deutsdren crund-
karte 1:5000 geometrisdr und topographisdr einwandfrei vorliegt, können z. B.

zunädrst rostartig verteilte Höhenpunkte von einem Ingenieur einfadr und sdrnell
rein nivellistisdr bestimmt und ohne besondere Lagevermessungen in den Grund-
riß der Karte 1:5000 eingetragen werden. In einem getrennten Arbeitsgang können
dann von einem Topographen später örtlich die Höhenlinien gezeichneiwerden.
Dese fubeitsmethode wird im §Tinter 1962/1963 bei der Höhenaufnahme der
beiden Grundkartenblätter Holtensen-süd und Holtensen-Nord im Großraum
Hannover praktisdr erprobt.

Die neue Arbeitsmethode hat gegenüber dem bekannten Meßtischverfahren vor
allem folgende Vorteile:

1. Der hodrspezialisierte Topograph wird von allen rein geometrischen Arbeiten
entlastet. Die wenigen vorhandenen Topographen können daher wesentlidr mehr
Blätter 1 :5000 aufnehmen als bisher.

2. Die Punktausmessung kann der Grundkarteningenieur des Katasteramtes aus-

führen, wodurch, bei diesem Arbeitsgang die langen Anreisewege der spezialisten
der Landesvermessung oder der Regierung vermieden und damit Zeit und Kosten
gespart werden.

1.. B
^ei 

-d9I Zeichnung der Höhenlinien im Gelände braudrt der Topograph keine
Meßgehilfen. Des bedeutet eine wesentlidre Einsparr.rng von Kosten. 

-Beim 
Meß.

tisdrverfahren laufen dagegen die beiden Meßgehilfen, weil sie ja einmal draußen
sind, auch bei der Höhenlinienkonstruktion mit, was zusätzlicfie kort n verursacht.

4. Da bei der nivellitisdr ausgeführten Höhenvermessung besondere Lagever-
messungen entfallen, wird Arbeitszeit eingespart.

5. Das verfahren ist niclt so wetteranfällig wie das sdrwerfällige Meßtisch-
verfahren.
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6. Der Ankauf von teuerenr nur einem Spezialzwed< dienenden Kippregeln wird
eingespart. Ein Ni-2 oder ein ähnlidres automatisdres Nivellier braudrt dagegen
jedäs Arnt audt für diö anderen ständig zunehmenden Höhenvermessungen.

Der Verfasser glaubt, daß die ge-nannten Vorteile der neuen Arbeitsmethode
gegenüber dem älten Meßtisdrverfahren eindeutig sind. Hinzu kommen aber audr
iÄ viele unwägbare Gewinne. So wird z. B. bei einer weiteren Verlagerung von
Höhenaufnahmen auf die ortsinstanz die Bedeutung der Karte 1:5000 für die
Ämter weiter ansteigen, zumal inzwisdren für viele Gegenden der Grundriß 1:5000
fertig vorliegt, und die tüdrtigen, an topographisdren Arbeiten sehr interessierten

örtlidren Grundkarteningenieure mit Eifer an der weiteren Ausgestaltung des Karten-
werks 1:5000 mital.beiten werden. Die weitgehende Verwirklid'rung des gemadlten
Vorsdrlages dürfte daher ganzim Sinne des RdEil. des Nds. Mdl. vom 15. 2. 196l

- I/4 (üerm) - 100i [ - Zg liegen, der die tlbertragung von Zust.ändigkeiten
von topographisdren Höhenaufnahmen auf die Ofisinstanz regelt, zumal sidr das
Verfahien in-den ebenen, verhältnismäßig waldarmen Gebieten Nordniedersadrsens
geradezu aufdrängt.

Zum Sdrluß sei nodr ein weiterer Gedanke angedeutet:

Vielleidrt genügt es in ebenen Gebieten in vielen Fällen - hierüber müßten die
Kartenver6raudrer entsdteiden-,wenn die Grundkarte (Grundriß) in einer ersten
Stufe lediglidr mit Höhenpunkten versehen, d. h. zur Grundkarte (Höhenpunkte)
ausgestalt;t wird. Aus dieser Entwiddungsstüfe der Karte 1:5000 kann später jeder-
zeiider endgültige Zustand der Grundkarte abgeleitet werden.

Die englisdre Polyesterfolie,,Permatrace"
als Zeichen-, Kopier- und Lidrtpausfolie

Von Oberregierungs- u. -verrnessungsrat Prof. Dr. §fl. Engetbert, Regienmg Hannover

Die von der Firma ADMEL hergestellte und neuerdings audr in der Bundesrepublik
Deutsdrland vertriebene Polyesterfolie ,,Permatrace" hat viele besondere Eigpn-
sdraften, die für die groß- und kleinmaßstäbige Kartographie-intefessant sind.
Es soll äeshalb hier kuiz über diese verhältnismäßig neue Folie beridrtet werden.
Permatrace ist, wie Mylar oder Hostaphan, eine Polyester (Polyäthylen-Teraphtal'
säure) -Zeidrenfolie. Das Besondere an dieser Folie ist, daß ihre Oberflä&e in
geringer Tie{e lediglidr medranisdr aufgerauht ist, während {ie amerikanisdren und
ä.,r,ä.n Polyestä-Folien eine besondere Sdridtt als Zeid'renflädre haben. Auf
der Zeidrenflidr. ron Pennatraie werden Bleistift und Spezialtusdren (2. B.
pelikan fi, Gemisdr von Pelikan T mit Perltusdre und eine en_glisdre Spezialtusdre)
gut angeno;men und hafter fest. Audr auf radierten Stellen läßt sidr gut undhaltbar
Ieldr"ä". Die meisten Tusdren (mit Ausnahme der englisdren Spezialtusdre) können
mit Hilfe eines feudrten Lappens unter Drud<anwendung von der.Folie weggewisdrt
werden. Sie können audr mit einem Läsungsmittel eatfernt werden, ohne die Kör'
nung der S&idrt zu zerstören.
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Permatrace ist, wie ozalid-HosJaphan und safir pE (pEK)-l-idrtpausfolien, beson-
ders gut .ge-eignet als Lid'rtpausfolie. Bei Benutzung einer spezialiarbe ist äi" ,r.u.
Folie aud'r für Kopierzwed<e gut verwendbar. Sowäit bisheibeurteilt werden kann,
ist sie dagegen für das §Tieneke-Ritzverfahren nicht zu empfehlen.

Die Folie wird einseitig matt und zweiseitig matt in stärken von 0,051 mm,
0,076 mrtr, 0,13 mm und 0,19 mm (einseitig matt) hergestellt. Die sehr bemerkens-
werte und Banz neue Folie in stärke von 0,19 mm wird z. z. nodt nicht mit
Lidrtpaussdridrt hergestellt.

Neubau des Katasteramts Rotenburg
Von Regierungsvermessungsoberinspektor S ch e I I e r, Katasteramt Rotenburg

Das Katasteramt Rotenburg war bisher sehr beengt in einigen Räumen der Kreis-
sparkasse, untergebracht. Sdron seit Jahren ersdrwerte der Raummangel den ord-
nungsmäßigen Ablauf des Dienstbetriebes. Da in Rotenburg aud-r dis Finanzamt
und das Gesundheitsamt in zu kleinen oder sogar baufälligen Gebäuden unter-
g.ebraclrt waren, bewilligte die Landesregierung den Neubau eines gemeinsamen

Gebäudekomplexes für alle drei Behörden. Der Geländeerwerb war sdrwierig.
Die verhandlungen hierüber erstred<ten sidr über mehrere Jahre. Das Grundstü&
liegt in einem landsdraftlid'r sdrönen stadtteil in der Nähe des Bahnhofes. Die
Entfernung zur Stadtmitte beträgt etwa 600 m.

Der Bau ist in Ziegelstein
bei 2700 cbm umbautem

ausgeführt. Die Baukosten betragen
Raum. Die Betondecken erzeugen

etwa 200 000,- DM
leider eine störende
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Schallwirkgng. Sdtalldämmplatten sind aus Gründen der Kostenersparnis nicl.rt an-
gebraclrt *oid.r,. Der Bodenbelag, in den Räumen Linoleum und in den Fluren
kunststeinplatten, erleichtern Pflege und Sauberkeit. Große Flügelfenster lassen
viel Licht ln das Gebäude fluten. Beheizt werden die Räume durch eine Olheiz-
sammelanlage. Die Flure werden durdr Langfeldleuchten, die Räum,e durdr einfad're
Deckenleucliten erhellt. Die technisdren Arbeitsplätze sind mit Tisdrröhrenbeleudr-
tung, die Büroplätze mit Bürotischlampen ausgestattet.

Dem Katasteramt stehen zwei Garagen im Neubau zur Verfügung. Die Kraft-
fahrzeuge können beim Ein- und Ausladen der Vermessungsgeräte günstig an den
Geräteräum heranfahren. Für Privatfahrzeuge der Bediensteten sind Parkplätze
im Hinterhof ausgebaut worden. Die Fahrräder werden in einem Gemeinschaftsraum
im Kellergeschoß des Finanzamtes untergestellt. Vermarkungsmaterial wird auf einer
besonderi befestigten Fläche im Hinterhof gelagert. Das Gebäude selbst ist von
Grünanlagen umrahmt.

Die Raumeinteilung und Raumgestaltung entspricht den §7ünschen des Kataster-
amts. Archiv, Reproduktions- und Vermessungsgerätefaum sind im Kellergeschoß
untergebracht worden. Das Erdgeschoß enthält die Räume, die vorwiegend mit dem
Publikumsverkehr verbunden sind. Das Zimmer des gescJräftsleitenden Beamten
wurde hierbei bewußt in die Raumeinteilung des Erdgeschosses eingegliedert. Im
Obergesdroß sind das Zimmer des Amtsleiters, die Fortführungs- und die Erneu-
erungsabteilung untergebracht worden.

Das Archiv ist geräumig. sieben Zippel-Kartenschränke und drei Zippel-Kombi'
schränke nehmei alle in das Ard-riv gehörenden originale auf. In einem langen
Holzregal sind die Fortführungsrisse in Aktenordnern untergebracht. Für die
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Rezeßkarten ist ein besonderes Regal angefertigt worden. Sie sind übersidrtlidt
und einzeln gelagert. Raum für Arbeitsplätze und Ablegetisdre ist vorhanden.

De_ Abteilung für Anträge und Auskunft war im alten Gebäude am meisten beengt.
sadrbearbeiter und Publikum mußten auf kleinstem Raum ohne Trennung Kartän
einsehen und sidr bespredren. Im Neubau sdrafft ein großer Tresen ubersidrt und
ordnung. Der Tresen selbst nimmt Vordrud<e und Formulare auf. Fädrer für die
top. Karten sind eingebaut. Zippelsd'rränke für Flur- und sd,ätzungskarten, Flur-
budlsdrränke und Karteikästen sind übersidrtlidr in diesem besonders groß gewähl-
ten Raum untergebradrt. De Räume der tedrnisd'ren Abteilungen enthalten durdr-
weg drei Arbeitsplätze mit den erfordedidren Ablegetisdren. §7and- und Tisd.r-

aufhänger sorgen für ubersidlt und sdronende Behandlung der Kartea und Risse.

Zippel-Kartensdrränke in Sonderanfertigung nehmen die von den einzelnen
Bearbeitern benötigten Karten, Risse und Pläne auf. Eine Sudrkartei ist nidrt für
erforderlidr gehalten worden.

Ein Teil des alten Inventars mußte in den Neubau übernommen werden. Vom
Tisdrler überholt, passen audr diese altvertrauten Stü&e in unsere neuen Räume

hinein.

§7ar auch der Ubergang in das neue Behördenhaus mit den hierbei tiblid.ren

Hindernissen und Umständen verbunden, so freuen sich dodt heute alle Amtsange-

hörigen über ihre neuen Diensträume.

Hinweis auf eine Buchveröffentlichung

Bundesbaugesetz mit der Verordnung über Grundsätze für die Ermittlung des

Verkehrswertes von Grundstüd<en und der Verordnung über die baulidre Nutzung

der Grundstücke, Textausgabe.

Deutsd'res Volksheimstättenwerk, Köln, 1962.

Einzelverkaufspreis 4,20 DM.

t67



Ä

Personalnachric}ten
(auch zur Laufendhaltung der Personalliste bestirnmt)

Vorwort zu den Personalnaöridrten r

Nadr dem RdErl. des Nds. Mdl. v. 18.9. 62 - tl4 (verm) - l2o4 A - 4 - ist für die
itli-t"t d"iV.t..tt.tngs- und Katasterverwaltung {ie-Feltsetzung eines Allgimeinen
Dienstalters weeeefallenl Maßeebend hierfür war, ilaß die Festsetzung eines ADA nidtt
d;;ä-ild.tdot"r"Arift"n angeo?dnet worden ist und daß ein früher -beginnendes ADA
[.irä Ä-rrp."a, eibt, bii aiästlidrerVerwendung oder Beförderung bevoEu-gt zu werden.'d;?ä;f,g;ü;;'fid h;4, s rl i. v. m. § 8 Abs' i Nsc. nadr Eigiung, Befähigung und
fadrlidrer Ltistung vorzunehmen.
Die bisheriee Dienstaltersliste wird iedodr als ,Personalliste' fortgeftihrt'- Die Reihen-
foii" JävEiof.nilid,.rng"n in den Personalnadrridrten und damit äudr in der ,Personal-
im?; iifoini ro" l96a ai nidrt mehr nadr den ADA, sondern nadr den Tagen_der Er-
nennuiGi6ifDamit ereibt sid, audr fur die Absönitte II. K (lnspektoren) und,Q (Assi-
stenten)"eine neue Rei[enordnung. Aus Gründen der übersidrt ist beabsidrtigt, -{iellätterdi"i"r Äbrdrnitte und audr das InTraltsverzeidrnis gelegentlidr neu zu drud<en. Die Drudte
gehen dann den Dienststellen zu.

Beamte des-hoheren Dienstes
I. Ern ?oot:
a) zum ORuvmR.:
RVmR.NiehausrKatA.Norden .........
b) zum RuVmR.:
RVmR.GaulrReg.Stade. o o . r r . . . . . . . . .

c) zu RVmR.:
RVmAssessorDreesrKatA.Meppen. . . . . . . - . . 5.11.62'; iträ:ä*:hfff,;?l?u'" " " " ' 5'tt'62

(r.2. beurlaubt zur TH. Hannover) 7. 11.62
d) zum RVmAssess.:
AssVmD.H.-U.GerigkrReg.Osnabrücl<o . . . . .. .14,962
II. Ubertragung eines Amtes der Bes.Gr. A 13a:
RVmR.Sdrlemmeffneier,KatA.Hameln . . .. .... 1. 8.62

III. Versetzt:
RVmR. Herms v. KatA. \Winsen (Außenstelle in Hamburg-

Harhurg) zum Präs.Oldenburg, . . . .

RVmR. Hi& v. KatA. eelle zum KatA. Uelzen . . . . .

IV. Beauftragt
mit der Führung der Dienstgesdläfte der ltd. veflrl.- und
kat.-tedrn. Dezerrlenten :

ORuvmR. Dr.Harms, Präs.Oldenburg . . . . . . . . 1' 8'62
RuVmR.GaulrReg.Stade ...... ... o.. 1.9-62
mit der Leitung des KatA. Rotenbulgl RVmR. Uken . . 20. 8- 62

,t 
e 

Verden : RVmR. Dr. Karnpferbed< 20. 8.62

V. In den Ruhestand getreten:
ORuvmR.DiekmannrPräs.Oldenburg . . . . . . .. 1.7.62

VI. Ausgeschieden auf Antrag:
RV6R.Df.ROeSlefrKatA.HildeSheim. . . . . . . . . 1. 11.62
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1. 7, 62

1. 5. 62

15. 7.62
15. 10.62

D24

D59

E10
E 11

E8

T19

D15

B3e

c 15

D81
D82

D83

816

c16

D54
D57

B16
c15
D7t
D76

Nr. der Liste
alt I neu

B2



Beamte des gehobenen Dienstes
I. Ernannt:
a) zu RVmAmtm.:
RVmOI.SdroenerKatA.Osterode .. ... . . .. l. 6,62

,, BaderrReg.Luneburg. . . o . . . . . r . . 1.6.G2
,, Lenze, KatA.Gifhorn . . . . . . . . o i . . l.ll.62

b) zu RVmOI.:
RVmlnsp. Maldrer, KatA. §Tolfsburg (§ zre G t3r) . . . l. 10.61

,, KrauserGeorgrKatA.§Tittmund ! . . ... l. 1.62
,t deJongrKatA.Norden, ... .. . .... 1. 1,62
t, H-eldr^KatA.Nienburg . . . . . . . . . . . 4. 3.62
t, Floruß, KatA.§Tinsen . r . . . . . . . . . l. 4.62
t, Lqrgtr-Friedr.rKatA.tWolfsburg....... 1. 4.62
,, Sdrmidt, Hans-Heinridr, KatA.-1ü(/esermünde . l. 4. G2

t, §ToltematerKatA.Rinteln. . . . o . . . . 1.4.62
n Lange, Hermann; Reg. Hannover . . . . . r 1. 4. G2

t TornoorrKatA.Bersenbrüd< ,.. . .... 1. 4.62
t, WarminskirKatA.Bentherm.,.. o.. 1. 4.62
t, Saud«erKatA.Lüneburg . . . . , .. . . . l. 4.62
, Heitmann, KatA.Stade . . . . . ! . . . . l. 6.62
,, PfannensdtmidtrKatA.Lingen ....... 1.2.62
t, Stahl, KatA.Celle . . . .' . . . . . . . . . l. 9,62
,t leller, §atA.-Vinsen, Außenst. Hambg.-Harbg. 1. g. 62

,t Gätke,Präs.Oldenburg . . r . .... .-. l.lO.G2

c) zu RVml.:
Ing.f.VmT. Ridrard Drüd«er, KatA. Bad Gandersheim

(BrPrmVD. 17. 2. 37 , Anstellung 20. 4. 4l I
1. l0.6lr§7leG 131). . . , .. o... 1. 10.61

ü Gerhard Masdrke, KatA. Gifhorn (geb. 28. 1,12,
ohne Prfg, Anstellung 2. 4 4i I 1.10.61, § 7l ä

G 13t) . . . . . . . . . o .. . . . . . . 1. 10.61

*'-'"lP z 
^ 

ff,*l#Ji-füdäIflk-. . : : ;.,1. l*l
,, Albredrt,KatA.Lüdrow . . . . . o . .22.2,G2
t NollerLVwA-LVm-. i o . . . . . . l.10.62

d)r.r*u-r.r.Y.t'dt'Kurt'LVmA'LVm" 
' ' ' ' ' 2'10'62

RVml.-Anw.MelißrReg.Hannover . .. . .. . . . o 1.10,62,
n GrottrKatA.Alfeld ........... l. 10.62

,, KellingrPräs.Oldenburg o . . . .. . . . l. 10.62': i*Hi:'i:ilK;?,i,:?,1*1.:::::::ii3'23
ü CorneliusrPräs.Oldenburg. . . . . . o .li .l},62

II. Versetztz
RVmOI. Held, v. l(ltA. Nienburg z. KatA. Sulingen . . . l. 6, 62
RVmA. Bader, v. d. Reg. Lünebuig ,. KatA. §7iniän . . . l. 7.62
RVmOI. Mart-ens,Xar[Hein1 u. ("4.?.Beg. Lüneburg . l. 2.62
RVml. z. A. §7essel, v. KatA. Osterholz-Sdrarmbe&

z.KatA.Rotenburg . . . . . . . .lG. 7.62
t, Hartung, v. KatA. Hann.-Münden z. KatA. Peine l, g.62

sdrmidt, v:KatA. Nienburg z. KatA. osterode r. 9.62nL

RVml.-Anw. Grott, v. d. Reg. Hildeshei-m z. KatA. Alfeld . 26. g. 62
Möd«el, v. d. Feg. Hildesh . z.KatA. Northeim 26. 9.62

I 18
t&
I10

K9
K37
K 155
K7S
K4
K8
K94
K97
K99
K l27a
K 161
K 173
K,1
K86
K 23a
K39
K76

v45

Lt9
L20
L8
Lt2
L32
Lt7
L22

I 143
H46
I 108

L42
L33
L+t

M34
M40

H45
H46
H47

K 31a

K 44a

K 129a
K 145b
K l76a
K t76b
K l74a
K78a
K 141a

L47
L48
L49
L50
L'I
L52

=

22a
40a
4la
43
44
45
46
47
48
49
50
5t
52
53
54
55
56

M33
M34
M36
M37
M40
M39
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RVmOI. Neuse, v. KatA. Hildesheim zr-Reg. Hildesheim . 1. l0'62
RVml. Klatt, v. KatA. Holzminden z. KatA. Hildesheim 1. 10.62

tt Tsdrirsdrke, v. KatA. Oldenburg z.Präs.. Oldenburg. l-. l9-62
RVhl. z.A. Sdrwarberg, v. d. Reg.Osnabi.r..K1!4, Papenb. 1 1. 19.62
RVmA. Lenze, v. KatÄ. §Tolfs6urg z. KatA. Gifhorn . . 1. 11.62
RVml. Htilsebus&, v. KatA. Papenburg z. KatA. Oldelbg. - 1,11.62
RVml.z.A. Meliß, v. d. Reg. Hannov er z.-LYwA - LVm 1Trig.) l. 1.1.. 62

,, Grott, v. KatÄ. Alfeld z. LVwA - LVm - (T.tig.) l.l.l-62;, Cornelius, v. Präs. Oldenburg z.-KatA. Nienburg .l . ll'62
RVmi. Mehlhase, v. KatA. Celle z. KatA. §7olfs!.rtg . . l2_. 11.62
RVml. z.A. Kelling, v. Präs. Oldenburg z. KatA. Brake . . 15. 11.62

Ill. Abg.ordnet:
RVml. z.A. Meliß, LVwA - LVm -t z. KatA. Burgdorf Ivom 1.11.62

t, Grott, , t, J bis 31 . l. 63

IV. Beauftragt:
RVmA. Bader mit der Gesdräftsleitung des KatA. Vinsen 1. 7. 62

V. In den Ruhestand getreten:
RVml.Boekhoff,KatA.Meppen o... . ... 1. 6.62
RVmOI.HenzerKatA.Gifhorn. . . o . . . . . . . . 1.7.62
RVml. Hinrichsen, KatA. Vinsen

Außenstelle in Hamburg-Harburg - l. 8.62
, OertelrPräs.Braunsdrweig. . .. . ... . . 1.9,62
, HüfimannrKatA.Hannover . . . . . .. o . . l,lO.62

VI. In den Ruhestand verse tztz
RVml.BruhnsrKatA.Cuxhaven. . . . . . . . . . 1.9,62

,t Gängel,KatA.Osterode ...... '.... 1.9-62
RVhOI.CTän,Reg.Hildesheim .. .... l.10.62
VII. Verstorben:
ROI.Büsselmann,Präs.Oldenburg . . .. . . . o 3. 6.62
VIII. §Teitere Nachrichtent
RVml. Zimmermann KatA. Osterode, geb. 14. 5.24

IX. Zum Vorbereitungsdienst einberuf en:

Name Bezirk geb. am I Berufsbezeidrn. I Einber. am

L47
L48

I 123
K 140
K 145b
L50
I10

K 133
L47
L48
L52
K 163
L49

H46

K63
I20

K69
Kla
K72

K45
K 110
I82

192

K 143

Oppermann,
\ü/erner

Schulte, '§Terner

Bruns, Günter
Schulz, Gerhard
Mendelin,

Eberhard
Friedrid-r, Volfg.

t,

t,

t,

t70

Braunsdrwg.
Oldenburg

ll

Stade

Osnabrüd<
Braunsdrwg.

IngfVrnT.

il

,,

,t

,,

,,

19. 4.22
5, 4.27

18.2. 29

12.2.33

30. 1. 38

25.8.34

1. 9.62
1. 9. 62

1. 9.62
1. to. 62

l. 10. 62

l. lo. 62

1. 5.62
1. 5. 62
1. 6. 62
1. 7.62

Beamte des mittleren Dienstes
I. Ernannt:
a) zu RVmOS.:
RVmS.Daniels,KatA.Norden . o...... o.

Peters, KatA. Emden .

Stiens, KatA. Vesterstede
Apking, KatA. Hannover

aaaa.aaao

a.

aaa.aa'o

P19
P20
P21
P 18

Nr. der Liste
alt I neu

H47

M57
M58
M59
M60

M61
M62

o35
o36
o37
o38



b) zu RVmS.:
RVmAssist.BrauerrKatA.Nienburg. . . . . . . . . . 1.7.62

, Voges,KatA.BadGandersheim....... 1. 9.62
, §Tottke,KatA.Rinteln .. ... . o. l.10.62
,, ChorobarKatA.Sulingen . . . o . . . . l.10.62

c) zu RVmAssist.:
RVmAssist. z. A. §Tittenberg, KatA. §Tolfenbüttel . . . .

,, Sc}opper,KatA.Stade .. . . . o

, Brüning,KatA.Oldenburg .... .:: fii'#ftäuf'[xl}"'']::::::
,t Haufsdrild, Ka1A, Ygrterstede . . .

Giszas, KatA. §Tildeshausen
- Außenstelle Delmenhorst - 1. 6. 62':, äi:t'Ä5T,1y,11tffi:,*,h"u.,,' : : : l: ,1 23

II. Ausgeschieden auf eigenen Antrag:
RVmAssist.Rothe,Reg.Hannover . o o... 1. 8.62
RVmAssist.Olbrich,KatA.Northeim ,... .... l.10.62

III. Zum Vorbereitungsdienst einberuf en:

Name Bezirk

24. 7.62
21. 6. 62
l. 6, 62
l. 6.62
1. 6.62
1. 6. 62
1. 6. 62

Q14
Q11
Q10
Q12

R 12
R9
R43
R36
R45
R35
R44

R40
R37
R49

Q18
Q32

Reetmeyet, Johann I OrnuUrück

Angestellte der Vergütungsgruppe III BAT
I. Eingestellt:

Hodrsdrulabsdrluß
@Name Eintritt

Baum-
garte,
Jürgen

Preß,
§Terner

Barke-
meyer,
Kurt
Dr.
Kempin,
Jan-Herm.

Brill,
Volfgang

Jürgens,
Horst

AssVmD.
Drrma

AssVmD.
D6IIIn&
AssVmD.
DFI-I;g.

AssVmD.
Dipl.-lng.

AssVmD.
DDI-Es.
AssVmD.
D-FI-Ing.

KatA.
Sulingen

KatA. Verden

Präs
Oldenburg

KatA.
Oldenburg

R"g.
Hannover

Präs.
Oldenburg

DHPr.10.1 1.55

ffi
D_!\4Jü

DHPr. 12.12.58
ESiPr.2szß2

DHPr. 2.8.52
GStP;29.I0J9

DHPr. 27.7 .59-CSiPr. i.e.62

DHPr. 27. 5 .59
cStFtr 2Sß2

geb. am

I 2.9. 33

5.12.05

14.5.29

4.4.25

22.5.33

25 .5 .33

16. 10.
6t

5.2.62

7.3.62

1.4.62

1.7.62

l. 10.
62

1. 3. 6l
1.3.62

T19
T26

II. Versetzt:
AssVmD. Gerigk, v. KatA. Cuxhaven z. Reg. osnabnid<

, Baumgarte, v. KatA. sulinge n z.KätA. Nienburg

Nr. der Liste
alt I neu

P32
P33
P34
P35

Q15
Q21
Q30
Q32
Q35
Q37
Q38

Q41
Q12
Q44

T28

T29

T31

T32

t7t



III. Ab o rdn un g :

AssVmD. Uthoff, Präs. Braunsdrweig,
vorn 1.5,1 31. 8. 62 zum KatA. Burgdorf

IV. Ausgeschiedent
auf An trag, um den Dienst bei der Tedrn. Hodrsdrule Hannover
anzutretenrASSVmD.BrillrReg.HannOver. . . . . , . 1. 10.62

Angestellte der Vergütungsgruppe IVa BAT
Höhergruppiert:

Name lgeb.am Berufs-
bezeichng.

Dienststelle

Klein,
Gerhard
Vogt,
Günther

Angestellte der Vergütungsgruppe IVb BAT
I. Höhergruppiert:

Name geb. am 
I o.rr?'i$'rr.

Dienststelle

IngfVmT.

BgVmT.

tng;rnr.

BgVmT.

,t

,l

IngfVmT.

BgVmT.

,t

BgLkT.

BgVmT.

ll
horst,lü7lh.

ern-
grupp.

Habig,
Joadrirn
Brod-
mann,
Ambros.
Leptien,
Heinrich
Stahlhut,
Karl
Vogt,
§Tilhelm
rVolters,
1üTerner

Behse,
Karl
Thomas,
Horst
Löhr,
Friedridr
Adrians,
Kad
Sdrwie-
bert, Hrm.
Rod<,
Karl
Sdrolz,
Alfred
Schmie-
ding, Karl
§7ind-

5. 4.
t9

31.7.
08

23.12.
2l

29. 12.
t5

31.5.
2l

14. 5.
23

11.6.
t4

29.6.
22

22.3.
05

17,7.
22

3. 3.
27

31. 1.
11

21. ll.
l4

25. l.
02

17. lo.
02

1. 1.

50
l. 4.
30

l. 4.
37

l. 4.
38

l. 4.
34

l. 4.
39

15. 10.
29
l. 4.
39

l. 4.
4t

15 .9.
25

14. 12.
49

25. 4.
t6

1. 10.
18

7. 4.
6t

l. 12.
6l

l. 12.
6t

1. 1.

62
1. 1.
62

1. 1.
62

1. 3.
62

1. 3.
62

1.7.
62

1.7.
62

1.7.
62

1.9.
62
l. 9,
62

1. 10.
62

1.10.
62

KA. Braun-
söweig
KA. Peine

KA. Lünebg.

KA. Rinteln

KA. Büd<ebg.

KA. Lingen

KA Braun-
sdrweig
LVwA
-LVm-
KA. Bersen-
brüd<
KA. Osna-
brüd<
KA. Roten-
burg
KA. Hannov.

LVwA
-LVm-
KA. Meppen

KA. Osterh.-
Sdrarmbed«

10. 5. 4l
28.940

l. 4.
38

1.9.
26

'125'1
9. 4. 3g

29.2q

22,2. 47
29. 10, 48

7.7:5O

ry
8.8. 47
22' !:47e+

29. 1O.53

24. !.26
30. 1 1.26

Nr. der Liste
alt I neu

Einfiittl*iffi

t72



II.Versetztz
!ng{V!qT. Habig, v. KatA. Braunsd'rwg. z. präs. Braunsdrwg. l. 2.62
BgVmT. Klimpel, vom LVwA - LVm-- ztn Reg.Hildeshei- 1. j.62

III. Ausgeschieden:

§qtlogr.Lüd<rLVwA-LVm - o. . o . . . . . . . . 1.3.62
BgVmT.Guttb€rgrLVwA-LVm- ... o.... , . 1.3.62

t, Eeined<erKatA.Osnabrüd<..., ...... 1.6.62
Kartogr. Spranger,LVwA - LVm - . . . . . o ., . . . 1.9.62

§Teitere Nadrridrten

(Absdrnitt III der Liste)
Nr.2rKatA.§TittmundrRVmOI.Niemann. .. .. . . . . ..

(Abs&nitt IV der Liste)
RR.HölperzumORR.ernannt . . . o . . . .. . . . 1.g.62

v 132
V'

v6
v66
vt2
v 104

129

IV3

t26

IV3

Spalte 1 (Katasteramt)

2. Auridr
Emden

3.Büd<eburg........
Hameln, F 7577
Nienburg. . . o . . . . .

Rinteln, F 5065
Springe.........
Sulingen.......o.
Syke, F 2553

4. Alfeld. . . . . . . . r .

Claustahl-Zellerfeld.....
Duderstadt.....o..
Einbgd<.........
Göttingen..o.....
Hildesheim,Reg.,FT4l . . . ,
Holzminden. . . o . . . .

Hann.-Münden. . , . . . .

Northeim. . . . . . . . .

5. Burgdorf . . . . . . . . .
CellerF805l . . . . .

Gifhornoo.......
Lüneburg. . . . . . . . .

§7insen........o.
§7olfsburg........

6. Bentheim. F 2293
Bersenbrüd<,Fzaag . o . . .

Lingen,F402l: . . . .

Meppen.........

13
t6

22

11

Spalte t 2

(sonstige Behörden usw.)

streid:en

,AA(N)" streidren

,AA" streidren

,,AA(N)" streidren

,,AA' streidren

streidren

t5
tt
t9
81
97

20

13

59
18
60
10
66

4
25
t5

r39

(Abschnitt V der Liste)

Spalte 3
(Einwohnerzahl)

Osnabrüd<

173



Spalte 1 (Katasteramt)

Bremervörde, F 2459
Cuxhavell . . . . . . . . .

Osterholz-sdrarmbed<.o..
Rotenburg, ietzt,,tllmenweg 9" .

Stade..........
Verden.o.......
GosIar..........
Salzgitter. . . . . . . . .
\üTolfenbtittel .......
Varel ..........
Vedrta , jetzt ,, Neuer Markt"
\,Jüestgrstedg. . . . . . . .

§7ildeshausen.o.....
Delmenhorst.......
§flilhelmshaven. . . . . . .

45
l4
t5
31

17

4l
tt2
39

l2

t5
10
58

101

(Abs&nitt VI der Liste)

Niederlassungsort

uAA" streidren

Aufsi&tsbehörde Nr. der Liste

Spalte 3
(Einwohnerzahl)

Spalte t 2

(sonstige Behörden usw.)

9.

Name

Krämer, genannt
Busdrmann, \X/ilfried

Riemann, Rolf

Barnstorf, Kreis
Grafsdraft Diepholz,
Bremer Str. 318

Celle,
Hannoversdre Str. 49

Reg. Präs. Hannover

Reg. Präs. Lüneburg

Prüfungstermin

12.9. 1962

12.9. 1962

25.9.1962
25.9. 1962
25.9. 1962
26.9. 1962
26.9.1962
26.9. 1962

84

85

II. In der Liste der ObVermlng. gelosdrt:
Lfd. Nr. 5: Plümer, Barnstorf, verstorben am 1 .9. 1962

Prüfungsnachrichten

I. Große StaatsPrüfung3
Horst Jürgens, Oldenburg
Karl Mai, Hannover

II. RegVermlnsP. -Prüfung:
RVmI-A. Grott, Hildesheim

, Meliß, Hannover

t, Mod<el, Hildesheim

i: §ffiäif'lll:ä

I. In der Liste der Of f entl. best. Vermessungsingenieure nac hg.tragBtl:

174


